
ROW-VER (sie). Auch weiterhin stellen 
die neue Düngeverordnung und insbe-
sondere die Neuausweisung der Ro-
ten Gebiete unsere niedersächsische 
Landwirtschaft vor große Herausfor-
derungen. Aufgrund der Änderung der 
Bundesdüngeverordnung im letzten 
Jahr waren die Bundesländer aufge-
fordert, die vermeintlich mit Nitrat 
und Phosphat belasteten Gebiete neu 
auszuweisen. 
Der Entwurf dieser Neuausweisung 
wurde Mitte März in Niedersachsen vor-
gelegt. Damit hat sich die Kulisse der 
belasteten Gebiete erneut geändert. In 
einem dreistufi gen Verfahren wurden 
Feldblöcke als belastet oder unbelas-
tet eingestuft und ausgewiesen. Und 
obgleich andere Bundesländer wie 
beispielsweise Schleswig-Holstein ge-
zeigt haben, dass eine praxistaugliche 
Umsetzung auch im Rahmen der Typi-
sierung und Bildung von Teilfl ächen in 
Grundwasserkörpern möglich ist, hat 
unsere Politik eine vergleichbare Aus-
weisung nicht treffen können, sodass 
sich unsere hiesige Landwirtschaft 
angesichts der Entwurfskulisse auch 
weiterhin vor große Herausforderungen 
gestellt sieht. Gleichwohl ist diese Neu-
ausweisung nicht das letzte Wort bis zu 
der Umsetzung einer Einstufung durch 
ein Regionalisierungsverfahren.
Das Landvolk kritisiert bezüglich der 
derzeitigen Entwurfskulisse, dass die-
se neue Ausweisung mit ihren schwer-
wiegenden Anordnungen wie der Re-
duktion der Stickstoffdüngung um 
20 Prozent bezogen auf den Umfang 
der Betriebsfl ächen in den ausgewie-
senen Gebieten noch immer auf den 
Messwerten der mängelbehafteten 
Messstellen basieren. Das von den 
Landvolkkreisverbänden in Auftrag ge-
gebene Gutachten bei der Hydor GmbH 
zeigt auf, dass zahlreiche Messstellen 
des verwendeten Messnetzes nicht 
einwandfrei arbeiten und fehlerhafte 
Nitrat- und Phosphatwerte ermitteln.
Zudem fi ndet in Schritt zwei der Ermitt-
lung nitratsensibler Gebiete, in der nach 
§ 4 AVV GeA Teilgebiete aus den zuvor 
ermittelten belasteten Grundwasserkör-
pern herausgenommen werden sollen, 
die keine überschießenden Nitratwerte 
aufweisen, eine fachlich nicht gerecht-

fertigte Ausweisung von Teilräumen auf 
Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie 
statt. So fallen diese noch immer derart 
großräumig aus, dass eine einzige rote 
Messstelle genügt, um zahlreiche grü-
ne Messstellen auch in kilometerweiter 
Entfernung zu überlagern. Schleswig-
Holstein hat diese Abgrenzung von 
Teilräumen nach hydrogeologischen 
Kriterien wesentlich kleinräumiger und 
daher auch fachlich nachvollziehbar 
vorgenommen, sodass dort auch die 
guten Wasserwerte entsprechend § 4 
AVV GeA als Abgrenzungskriterium her-
angezogen werden konnten. Eine solche 
kleinräumige Ausweisung und Berück-
sichtigung grüner Messstellen fordert 
auch das Landvolk ein. Diese entspricht 
zudem nicht nur dem Gedanken der AVV 
GeA nach Beachtung und Abgrenzung 
unbelasteter Gebiete gegenüber belas-
teten, sondern auch der gesetzlichen 
Vorgabe einer Ausweisung nach bun-
deseinheitlich gleichen Kriterien.
Auch das vermeintliche Vorliegen der 
„Verursachergerechtigkeit“ ist zu hin-
terfragen. Denn die für eine Einzelfall-
gerechtigkeit erforderliche Betrach-
tung und Bewertung des einzelnen 
Betriebes ist bei der Ausweisung der 
Gebietskulisse nicht vorgenommen 
worden. Jedoch muss für eine Verur-
sachergerechtigkeit der potentielle 
„Verursacher“ betrachtet werden. Eine 
pauschalierte Betrachtung auf Gemein-
de- und sogar Länderebene wird dieser 
Anforderung nicht gerecht. Ebenfalls 
ist eine Befreiungsmöglichkeit des ein-
zelnen Betriebes vor Ort durch Vorlage 
eigener Daten nicht vorgesehen. 
Auf Grund des starken Eingriffs in sei-
ne Berufsfreiheit und sein Eigentum, 
immerhin seine Grundrechte, muss der 
örtlich wirtschaftende Betrieb die Mög-
lichkeit haben, sich durch die nach-
weisliche Einhaltung der vorgegebenen 
Düngerichtlinien der bisherigen Verord-
nung aus den neuen Vorgaben selbst 
entlassen zu können. Auch ist es kei-
nesfalls hinnehmbar, dass ein Betrieb 
für die fremde Verursachung schlech-
ter Nitratwerte in Haft genommen wird. 
Daher fordert das Landvolk eine Mög-
lichkeit der Schuldbefreiung für den 
einzelnen Betrieb und damit eine wirk-
liche Verursachergerechtigkeit.

Ferner ist darzustellen, auf welcher Da-
tengrundlage die Eingruppierung der 
Feldblöcke erfolgt. Hier sieht das Land-
volk bisher keine Transparenz und ein 
nachlässiges Spiel auf Zeit zu Lasten 
der Betriebe.

Trauriges Paradebeispiel 
in Wahnebergen
Ein trauriges Paradebeispiel für die 
Wiedersinnigkeit der Vorgaben der 
Düngeverordnung ließ sich Anfang des 
Jahres auch in Wahnebergen fi nden. 
Einer Ampel gleich wechselten hier 
die 180 Hektar Ackerland, die Fami-
lie Beutner bewirtschaftet, quasi über 
Nacht von grün auf rot. Erleichtert, 
dass man im grünen Gebiet lag plante 
Frank Beutner die Düngemengen und 
Fruchtfolgen Ende vergangenen Jahres 
wie gewohnt. So war der Mineraldün-
ger bereits bestellt und der Düngeplan 
ausgearbeitet, als die Neuausweisung 
der Roten Gebiete auch Familie Beut-
ner ereilte. So lagerten umgerechnet 
rund 5.000 Euro Mineraldünger in der 
Scheune und banden neben Platz auch 
Kapital. Weitaus Schlimmeres drohte 
jedoch, wenn die reduzierte Gülleaus-
bringung auch den Bau eines neuen 
Güllepottes nötig gemacht hätte. Denn 
dann hätten sich die Kosten schnell auf 
50 000 bis 60 000 Euro belaufen kön-
nen. Die Kurzfristigkeit kritisierte auch 
Landvolk-Vizepräsident und Vorsitzen-
der des Kreisverbandes Jörn Ehlers 
während des gemeinsamen Presseter-
mins und forderte dringend Übergangs-
fristen für Fälle in denen die Flächen 
plötzlich von grün auf rot wechseln.
Auch im Falle Beutner war der Grund 
für die Neuausweisung als Rotes Ge-
biet schlicht nicht nachvollziehbar. So 
sorgte eine fragwürdige und zudem 
rund 25 Kilometer entfernte Messstel-
le in Drakenburg für die schärferen 
Aufl agen. Denn der betroffene Grund-
wasserkörper reicht bis an den Rand 
der Stadt Verden. „Bis von hier Wasser 
dorthin fl ießt, dauert das Jahrhunder-
te“, schlussfolgerte Ehlers im Presse-
gespräch. Hinzu kam, dass die gesam-
ten anderen acht Messstellen deutlich 
unter dem Grenzwert liegen oder sogar 
kaum Nitrat nachweisbar ist.
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Düngeverordnung und Rote Gebiete
Praxis- und verursachergerechte Gestaltung muss her

Ackerstatusvermittlung  
und Zahlungsansprüche
Das Landvolk sucht für seine Mit-
glieder Ackerstatus bzw. Dauergrün-
landersatzfl ächen. Der Kreisverband 
unterstützt gerne bei der Vermittlung 
und Abwicklung. 
Immer wieder verfallen Zahlungsan-
sprüche (ZA) wegen Nichtaktivierung. 
2020 sind rund 5000 Antragsteller 
in Niedersachsen davon betroffen. 
Überprüfen Sie Ihren Bestand an ZA 
zur Antragstellung 2021.
Auch wenn die Zahlungsansprüche 
voraussichtlich Ende 2022 wegfallen-
werden, ist der Ankauf oder Verkauf 
von ZA aktuell immer noch wirtschaft-
lich sinnvoll.
Kontakt: Thomas Exner, 
E-Mail: exner@landvolk-row-ver.de 
Telefon: 04261 6303101

SVLFG: Alterskassen
zuschuss ab 1. April
Damit mehr Versicherte eine höhere 
Chance auf einen Zuschuss zu ihrem 
Alterskassenbeitrag haben, werden 
die hierfür geltenden Einkommens-
grenzen ab dem 1. April angehoben.  
Ab diesem Zeitpunkt erhalten Bei-
tragszahler einen Zuschuss, wenn ihr 
Einkommen unter 23.688 Euro (unver-
heiratet) oder unter 47.376 Euro (ver-
heiratet) für die westlichen Bundes-
länder sowie unter 22.428 Euro bzw. 
44.856 Euro für die östlichen Bundes-
länder liegt. Der Beitrag kann so um 
maximal 60 Prozent reduziert werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.svlfg.de/pm-leichter-zum-
beitragszuschuss.

LandvolkRotenburgVerden

landvolk_row_ver

Liebe Mitglieder,
Zahlen, Daten, Fakten, bitte...!
Emotionen sind gut und wichtig in 
unserem Leben. Wenn es allerdings 
um rationale Entscheidungen geht, 
wünschen sich die meisten Men-
schen dafür allgemein anerkannte 
Grundlagen. Auch derzeit müssen 
wieder viele Entscheidungen, die die 
Landwirtschaft betreffen, auf den 
Weg gebracht werden. Als Beispie-
le seien hier das Aktionsprogramm 
Insektenschutz, die neue GAP, rote 
Gebiete oder die Borchert-Kommissi-
on genannt. In die Diskussionen der 
unterschiedlichen Interessengruppen 
bei diesen Themen fl ießen oft unter-
schiedliche Fakten als Begründungen 
ein. Diese unklare Faktenlage sorgt 
nun für Frust bei den Betroffenen.  
Wie aber kann man dieses Problem 
lösen? Ist es nicht unerheblich, ob 
der Rückgang der Insektenpopulation 
30 Prozent oder 75 Prozent beträgt 
und ob wir 60 Prozent rote Gebiete 
oder 24 Prozent haben? In jedem Fall 
ist deutlich, es gibt Handlungsbedarf. 
Gegenteilige Beispiele gibt es leider 
ebenso. Um möglichst keinen „Hand-
lungsbedarf“ zu erzeugen, wird bei 
Wolfsbestandszahlen tief gestapelt 
und möglichst lange der jährliche 
Zuwachs ausgeblendet. Mit solchen 
Unter- oder Übertreibungen  kommen 
wir nicht weiter, sondern erzeugen bei 
denjenigen, die letztendlich Lösun-
gen schaffen sollen, Skepsis.  
Ich möchte dafür werben, im Aus-
tausch der Argumente auf dem Tep-
pich zu bleiben und aus Problemen 
keine Katastrophen zu machen, oder 
umgekehrt. Es gibt positive Beispiele, 
die zeigen wie so etwas funktionieren 
kann. Der oft zitierte Niedersächsi-
sche Weg ist eines davon. Hier haben 
sich unterschiedlichste Verbände ge-
meinsam mit der Landwirtschaft über 
Lösungsmöglichkeiten verständigt. 
Ähnlich funktioniert auch das „Hol-
ländische Modell“ bei der Umsetzung 
der Umweltmaßnahmen innerhalb 
der 2. Säule seit vielen Jahren. Regio-
nal fl exible Maßnahmen mit einer ge-
meinsamen Erfolgskontrolle, führen 
dort zu messbaren Ergebnissen im 
Artenschutz. Denn ich möchte aktiv 
dazu beitragen, z. B.  den Rückgang 
der Insektenpopulation um 30 Pro-
zent zu stoppen, anstatt über den 
Rückgang von 75 Prozent zu reden. 
Und ich bin sicher, so wie mir, geht es 
da vielen Landwirten.

Jörn Ehlers
Vorsitzender

:: Insektenschutzgesetz
Das Aktionsprogramm Insek-
tenschutz der Bundesregierung 
bedroht weiterhin den Nieder-
sächsischen Weg. Erfahren Sie 
mehr zu den Hintergründen 
auf             Seite 2

:: Mitgliederversammlung 
Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung fand in einem digita-
len Liveformat statt. Details zu 
einem spannenden Gastvortrag, 
den Wahlen und mehr fi nden Sie 
auf                    Seite 3

:: FINKA
Mit gleich vier Betriebspaa-
ren ist das Verbandsgebiet im 
FINKA-Projekt gut vertreten. Er-
fahren Sie mehr über das Enga-
gement für die Artenvielfalt auf 
Ackerfl ächen:                      Seite 5
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Zweifel an Drakenburger Messstelle
Auf Grund von Informationen, die an 
der Belastbarkeit und Nachvollziehbar-
keit der verwendeten Datensätze zwei-
feln ließen, wurde der kritische Dra-
kenburger Peilbrunnens 41. überprüft. 
Als Ergebnis dieser Prüfung wurde der 
Brunnen, der Auffassung des Land-
volks entsprechend, aus der aktuellen 
Gebietskulisse der roten Gebiete her-
aus genommen, wodurch rund 30.000 
Hektar wieder grün wurden. Ein Erfolg, 
der auch die Verdener Landwirte u. a. 
Familie Beutner aufatmen lässt. Trotz 
der Freude über diesen wichtigen Tri-
umph bestätigt das Geschehen gleich-
zeitig die Missstände die vielerorts 
weiterhin herrschen, indem derzeit feh-
lerhafte Datenquellen in einem Mas-
senverfahren schmerzliche Wertverlus-
te verursachen.
Auch die niedersächsische Landwirt-
schaftsministerin Barbara Otte-Kinast 
bestätigt, dass ein brauchbarer Ersatz 
für diese Messbrunnen geschaffen 
werden muss, um die dringend benö-
tigte Regionalisierung der Nitratbelas-
tungen weiter voranzutreiben. 
Um die Verursachergerechtigkeit zu 
erreichen, stellt das digitale Meldesys-
tem der Düngebilanzen „ENNI“ eine in 
Betracht zu ziehende Datenquelle dar. 
Die Enni-Verordnung muss dazu jedoch 
praxisgerecht ausgestaltet werden. 
Niedrige Erträge durch Extremwetterla-
gen müssen zudem künftig Berücksich-
tigung finden, appelliert das Landvolk.

Gespräche mit der Politik
Um den Sorgen der örtlichen Landwirt-
schaft Gehör zu verschaffen fanden 
erhebliche Diskussionen mit der Poli-
tik statt. Unter anderem brachte der 
Landvolk-Kreisverband seine Forderun-

gen den Rotenburger CDU-Landtags-
abgeordneten Dr. Marco Mohrmann 
und Eike Holsten sowie der Verdener 
SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Dörte 
Liebetruth und dem Rotenburger CDU-
Landratskandidaten Marco Prietz in 
einer Videokonferenz näher. Auch mit 
dem SPD-Bundestagsabgeordneten 
Lars Klingbeil trafen sich die Landvolk-
Vertreter, um die Geschehnisse zu 
thematisieren. Gemeinsam mit dem 
Landtagsabgeordneten Sebastian Zin-
ke organisierte Dr. Dörte Liebetruth 
angesichts der nahenden Verbände-
anhörung zudem eine weitere Video-
konferenz zum Austausch mit dem 
Staatssekretär des Niedersächsischen 
Umweltministeriums Frank Doods. 
Hierzu wurden neben Vertretern des 
Landvolks Rotenburg-Verden auch 
betroffene Landwirte aus dem Ver-
bandsgebiet sowie dem Aller-Leine-Tal 
eingeladen, um mit dem obersten Be-
amten des Ministeriums ins Gespräch 
zu kommen und ihre Anliegen zum 
Thema Düngeverordnung und Rote 
Gebiete sowie der damit einhergehen-
den Ausweisung durch Messstellen in 
diesen Gebieten vorzubringen. Die rege 
Beteiligung an dem Gespräch bewies 
einmal mehr die große Betroffenheit in 
dieser Angelegenheit. Fachkundige Ar-
gumente unterstützten hierbei die be-
rechtigten Forderungen der Landwirte 
nach einer praxisgerechten und verur-
sachergerechten Gestaltung der Dün-
gevorgaben. Denn das die aktuellen 
Maßnahmen für Praktiker nicht nach-
vollziehbar sind, wurde auch in dieser 
Runde deutlich. Der Staatssekretär 
beteuerte, man würde die Regionali-
sierung schnellstmöglich vorantreiben 
und durch die Nutzung von Enni-Daten 
künftig auch dem Verursacherprinzip 

gerecht werden. Zusätzlich sei ein Pha-
senkonzept vorgelegt worden. Hierfür 
solle nun zeitnah eine Ansprechstelle 
bei der Landwirtschaftskammer ein-
gerichtet werden. Die notwendigen 
Übergangslösungen würden derzeit 
erörtert. Das Landvolk appelliert bei 
der Gestaltung für ein Vorgehen, wie es 
sich bereits beim niedersächsischen 
Weg bewährt hat, eines bei dem das 
Praxiswissen und die Fachkenntnis der 
Landwirtschaft eine deutliche Stimme 
erhält. Dem Eindruck, dass die Land-
wirtschaft „immer noch einen oben 
drauf bekommt“, möchte man nun 
dringend entgegenwirken versprach 
Zinke abschließend.

Die aktuelle Situation
Seit dem 15 März steht nun der neue 
Entwurf des Niedersächsischen Land-
wirtschaftsministeriums und des Nie-
dersächsischen Umweltministeriums 
über die roten Gebiete. Dieser Entwurf 
zeigt durch das Entfallen zahlreicher 
roter Feldblöcke und des roten Grund-
wasserkörpers der Messstelle Dra-
kenburg, dass der entfaltete Druck 
in Hannover Wirkung erzielt und die 
Landwirtschaft zentraler Diskussions-
punkt ist. Dennoch ist diese Neuaus-
weisung auf Grund des vehementen 
Widerstandes aller Betroffenen nicht 
das letzte Wort bis zu der Umsetzung 
einer Einstufung durch ein Regionali-
sierungsverfahren. Der Druck für wei-
tere Veränderungen wird auch durch 
die jetzt einzureichende Stellungnah-
me in der eingeläuteten neuen Ver-
bändeanhörung aufrechterhalten. Der 
Entwurf der neuen Gebietsausweisung 
ist unter folgenden Link einzusehen:  
https://sla.niedersachsen.de/landent-
wicklung/LEA/

Düngeverordnung und Rote Gebiete

ROW-VER (sie). Der durch die Afrikani-
schen Schweinpest (ASP) verursach-
te Verlust der Drittlandsexportmärkte 
erzeugt bereits seit Monaten großen 
Druck bei den schweinehaltende Be-
trieben. Nach den zusätzlich erhebli-
chen Corona-Turbulenzen sorgen die 
zunehmend positiven Import-Signale 
aus Fernost nach äußert düsteren 
Monaten im März nun für Lichtblicke 
bei Niedersachsens Schweinehaltern. 
„Wir schauen trotz aller Unwägbar-
keiten einigermaßen zuversichtlich 
ins Frühjahr“, sagt Jörn Ehlers, Vor-
sitzender des Kreisverbandes sowie 
Vizepräsident des Landvolk Nieder-
sachsen und neuer Vorsitzender des 
Veredelungssauschusses im Landes-
bauernverband.
Durch das für die ASP anerkannte Re-
gionalisierungskonzept ist der Handel 
von Schweinefleisch innerhalb der 
Europäischen Union weiter möglich 
und der Handel wird lediglich für Be-
triebe eingeschränkt, die im Restrikti-
onsgebiet liegen. Mit dem Zugang zu 
außereuropäischen Märkten sieht es 
hingegen anders aus. Auf Grund er-
folgreicher Verhandlungen der Bundes-
regierung lockern nun jedoch immer 
mehr Länder in Asien die Einfuhrregeln. 
Nach Vietnam, Thailand und Singapur 
darf wieder exportiert werden. Ehlers 
zeigt sich über diese Entwicklung sehr 
erleichtert: „Dieser Markt ist so wich-
tig für uns, dass wir über jede Öffnung 
froh sind.“ Gute Signale für ein Aufhe-
ben des Importstopps gibt es auch aus 
Japan. Mit China wird weiter intensiv 
verhandelt. Nach Kanada und Bosnien-
Herzegowina darf ebenfalls wieder aus 
ASP-freien Gebieten geliefert werden.
Bei der Ausbreitung der ASP entlang 
der Grenze zu Polen gibt es weiterhin 
keine Entwarnung. „Zum Glück wirken 
unsere Vorsorge- und Hygienemaßnah-
men, sodass bislang ein Eintrag der 
ASP in unsere deutschen Hausschwein-
bestände vermieden werden konnte. 
Doch Informationen aus den neuen 
Bundesländern Brandenburg und 
Sachsen beunruhigen uns: Probleme 
mit Diebstahl und große Lücken beim 
Zaunbau zu Polen sorgen weiter dafür, 
dass infizierte Wildschweine die ASP 
immer weiter Richtung Westen vordrin-
gen.“, sorgt sich Ehlers und sieht den 
Bund sowie die beiden Bundesländer 
in der Verantwortung, schnellstmöglich 
die Zaunlücken zu schließen. Laut Pres-
semitteilung des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft prüfe 
man aktuell, ob auf deutscher Seite ein 
sogenannter „weißer Bereich“ als Si-
cherheitszone eingerichtet werden kön-
ne. Dabei würde ein weniger Kilometer 
breiter Streifen, der auf beiden Seiten 
durch Wildschweinbarrieren begrenzt 
wird, eingerichtet werden. Hier wür-

den die Wildschweine über Bejagung 
entnommen, so dass das Risiko einer 
Weiterverbreitung des ASP-Virus über 
Wildschweine Richtung Westen in bis-
her ASP-freie Gebiete verringert würde. 
Hierzu müssen noch offene fachliche 
und rechtliche Fragen geklärt und auch 
die Europäische Kommission einge-
bunden werden. Froh zeigt sich Ehlers 
darüber, dass Niedersachsen sich mit 
Zäunen bevorratet, die hoffentlich nie 
zum Einsatz kommen werden. „Insge-
samt sehe ich uns in Niedersachsen 
mit unseren ASP-Präventionsmaßnah-
men und in der Zusammenarbeit von 
Behörden, Landwirtschaft und Jägern 
gut aufgestellt“, zeigt sich der Landvolk-
Vizepräsident trotzdem zuversichtlich. 
Um Deutschland wieder ASP-frei zu 
bekommen, gehört auch das Schießen 
der Wildschweine in den ASP-Gebieten 
bis auf einen Bestand „0“. „Wir können 
Niedersachsens Jägern gar nicht genug 
danken, dass sie mit ihrem Einsatz hel-
fen, durch konsequente Bejagung die 
ASP einzudämmen“, erklärt Ehlers an-
lässlich der Veröffentlichung des neu-
en Landesjagdberichtes 2019/2020. 
Mit 70.481 Stück Schwarzwild inklu-
sive Fallwild wurde in Niedersachsen 
nur zwei Jahre nach dem bisherigen 
Streckenrekord von 2017/2018 mit 
68.992 erlegten Wildschweinen ein 
neuer Höchstwert (plus 24 Prozent) 
erreicht. Spitzenreiter ist der Landkreis 
Göttingen mit fast 5.676 Wildschwei-
nen, gefolgt vom Landkreis Heidekreis, 
der mit 5.656 Stück 20 Wildschweine 
weniger verzeichnet. Gute Ernährungs-
bedingungen in der Fläche begünsti-
gen den Anstieg der Wildschweinpopu-
lation. Wildschweine sind in 60 Prozent 
der Jagdreviere Niedersachsens vertre-
ten: vorwiegend in Waldesnähe, doch 
selbst vor urbanen Räumen machen 
sie nicht Halt. Sie sind sehr sozial und 
extrem anpassungs- und lernfähig. Auf-
grund des milden Frühjahrs 2020 rech-
nen die Jäger erneut mit einer hohen 
Anzahl an Nachkommen. 
Die Zahl der offiziell festgestellten Fälle 
der ASP ging in Polen bei Wildschwei-
nen weiter nach oben. In der vergange-
nen Woche wurden weitere 84 Funde 
bestätigt. Damit sind seit Jahresbe-
ginn bis Ende März bereits insgesamt 
1.003 Fälle der Seuche im polnischen 
Schwarzwildbestand registriert wor-
den. Für Schweine in Auslauf- und 
Freilandhaltung, die in Restriktions-
gebieten liegen, wird vom nationalen 
Referenzlabor für Tierseuchen, dem 
Friedrich-Loeffler-Institut, eine Aufstal-
lung empfohlen. „Die Tiergesundheit 
steht im Vordergrund. Deshalb benö-
tigen wir individuelle Lösungen in den 
Restriktionsgebieten, die unsere Haus-
schweinebestände vor einem Ausbruch 
zuverlässig schützen“, erklärt Ehlers.

Exportverhandlungen 
zeigen Erfolge
ASP-begründete Einfuhrregeln gelockert 

ROW-VER (sie). Die Bundesregie-
rung hat am 10. Februar das Akti-
onsprogramm Insektenschutz (API) 
beschlossen. Dieses beinhaltet eine 
Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes sowie die Änderung der Pflan-
zenschutz-Anwendungsverordnung zu 
Lasten der Landwirtschaft und kon-
terkariert den mühsam erarbeiteten 
Niedersächsischen Weg. 
Die Änderung der Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung sieht unter 
anderem ein Verbot von sämtlichen 
Pflanzenschutzmitteln in Naturschutz-
gebieten und §30-Biotopen vor. Aus-
schließlich für Ackerflächen, die sich in 
einem FFH-Gebiet befinden und nicht 
Naturschutzgebiet sind würden die 
Regelungen des Niedersächsischen 
Weges gelten, so dass hier bestimmte, 
nicht glyphosathaltige Pflanzenschutz-
mittel noch anwendbar und Ausgleichs-
zahlungen möglich wären. Jedoch gilt 
der Vorbehalt für freiwillige Vereinba-
rungen und nicht für daraus entstande-
ne Landesgesetze und Verordnungen 
und ist bis zum 30. Juni 2024 befristet. 
Vorgesehene Ausgleichszahlungen für 
die Ertragseinbußen durch den vermin-
derten oder verbotenen Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln stehen damit 
grundsätzlich in Frage. Auch stellt sich 
die Frage der Behandlung der Gewäs-
serrandstreifen. Soll aus einer nach 
Gewässerordnungen gegliederten Re-
gelung für den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln nun eine grundsätzliche 
Zehn-Meter-Beschränkung werden? 
Klar ist, dass das Aktionsprogramm auf 
dem falschen Fundament errichtet wur-
de, denn die wissenschaftliche Grund-
lage fehlt. Die einzige wissenschaftliche 
Studie, die in diesem Aktionsprogramm 
genannt wird ist die Krefelder Studie, 
bei der es sich um eine reine Massen-
studie handelt. Somit ist die Studie 
genau so wenig aussagekräftig, wie 
das Ziel des Insektenschutzgesetzes. 

Auch in Fachkreisen erfuhr die Stu-
die daher deutliche Kritik in Hinblick 
auf die verwendete Methodik, und die 
dadurch eng limitierten Aussagen. So 
wurden beispielsweise nur fliegende 
Insekten untersucht und lediglich das 
Feuchtgewicht der Fänge gemessen. 
Wird jedoch nur die Biomasse betrach-
tet, haben wenige schwerere Insekten 
deutlich mehr Einfluss als mehrere 
leichte. Auch die Artenzusammenset-
zung fand in der Studie keinerlei Be-
achtung. Somit sind keine Aussagen 
zur Biodiversität oder zur ökologischen 
Funktionalität möglich. An Aussage-
kraft fehlt es ebenfalls dem Insekten-
schutzgesetz, so wurde in keiner Wei-
se definiert welche Insekten man mit 
diesem überhaupt schützen möchte. 
Dieses klar definierte Ziel braucht es 
allerdings, um durch das vorgesehene 
Monitoring einen Erfolg überprüfen zu 
können. Zudem lässt das API wichtige 
Faktoren wie Lichtverschmutzung und 
Elektrosmog vollkommen außer Acht. 
Das Gesetz richtet sich einzig und al-
lein an die Landwirtschaft. Grundlegen-
de Ursachen für einen Insektenrück-
gang werden somit schlicht ignoriert. 
Mit diesem Ansatz lassen sich keine 
konstruktiven Lösungen finden. Dies 
haben auch die Bundestagsabgeord-
neten des Wahlkreises 34 Osterholz-
Verden Andreas Mattfeldt (CDU) und 
Dr. Gero Hocker (FDP) erkannt und sich 
öffentlich gegen das Insektenschutzge-
setz und für einen gemeinsamen Insek-
tenschutz mit dem Niedersächsischen 
Weg bekannt. In einer Videokonferenz 
zwischen den Landvolkvertretern und 
Dr. Hocker Ende März war man sich 
einig, dass es kooperative und praxist-
augliche Maßnahmen benötigt anstelle 
von Auflagen und Verboten.
Um die Wirtschaftlichkeit der Höfe 
zu erhalten und der für die Landwirt-
schaft katastrophalen Gesetzgebung 
Berlins Einhalt zu gebieten, setzt sich 
das Landvolk sowohl über den Landes-

verband als auch über die einzelnen 
Kreisverbände mit aller Macht dafür 
ein, den Niedersächsischen Weg mit 
samt der Entlastungsvereinbarungen 
aufrecht zu erhalten. So fanden ne-
ben intensiven Verhandlungen mit der 
Politik auch vermehrte Aktionen in der 
Öffentlichkeitsarbeit statt, in denen 
u. a. in Pressegesprächen oder auf 
den Social-Media-Kanälen darauf auf-
merksam gemacht wurde, dass es für 
einen sinnvollen Insektenschutz einen 
kooperativen Ansatz braucht. Denn 
Landwirte müssen und wollen weiter-
hin Teil der Lösung sein und mit ihrem 
Fachwissen und Engagement zur Bio-
diversität beitragen. Dies beweisen die 
Landwirte Tag täglich mit der Anlage 
von Streuobstwiesen, Blühstreifen und 
einer Vielzahl weiterer Maßnahmen 
und Projekte. Hieraus darf ihnen im 
Nachhinein kein Strick gedreht werden, 
indem ihre Bemühungen mit Flächen-
enteignungen und höheren Auflagen 
gestraft werden, wie es das API vor-
sieht. Vielmehr muss der Einsatz den 
die Landwirtschaft für die Artenvielfalt 
leistet und wodurch diese auf wirt-
schaftliche Erlöse verzichtet fair hono-
riert und ausgeglichen werden. 
Um Frau Schulze und Frau Klöckner 
zu zeigen, dass die hiesige Landwirt-
schaft nicht wehrlos ist, hat der Land-
volk-Kreisverband Rotenburg-Verden 
bereits im Februar eine erfolgreiche 
Klägersuche gestartet, um den Nieder-
sächsischen Weg und seine Zukunfts-
fähigkeit auch vor Gericht gegen die 
Berliner Pläne zu verteidigen. Wenn 
Berlin unsere niedersächsischen Re-
gelungen zerschießen und für die hart 
wirtschaftenden Betriebe erneut die 
Existenzfrage stellen möchte, so ruft 
der Kreisverband Frau Schulze und 
Frau Klöckner zu, dass die niedersäch-
sischen Landwirte keine Schachbrettfi-
guren sind. Das Landvolk wird für die 
Rechte seiner Mitglieder kämpfen, 
auch vor Gericht.

Insektenschutz: Landvolk will 
für seine Mitglieder kämpfen
Aktionsprogramm konterkariert den Niedersächsischen Weg
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Rotenburg (sie). Von zuhause aus 
konnten die Mitglieder des Landvolks 
Rotenburg-Verden in diesem Jahr die 
Liveübertragung der digitalen Mit-
gliederversammlung verfolgen. Zum 
Start der Veranstaltung wurde das 
Video mit dem Titel „Das Beste an 
der Landwirtschaft“ der Berufsschu-
le Rotenburg eingespielt. Nach der 
Begrüßung aller Teilnehmer durch 
Jörn Ehlers folgte ein Grußwort des 
neuen Landvolk-Präsidenten Dr. Hol-
ger Hennies, der live dazu geschaltet 
wurde. Er wolle sich dafür einsetzten, 
dass der Verband trotz Standhaf-
tigkeit auch seine Flexibilität ver-
stärke. Anschließend ergriff Ehlers 
erneut das Wort, der für den Abend 
bei all den ernsten Themen auch die 
Lichtblicke für die Landwirtschaft zu 
finden versuchte. So erlebte unsere 
Gesellschaft im letzten Jahr, wie ne-
ben Masken und Toilettenpapier auch 
Lebensmittel nicht in jeder Form 
und Menge überall verfügbar waren. 
Was die Hoffnung keimen ließ, dass 
wir als Gesellschaft unsere Lehren 
und die Erkenntnis welche Gefahren 
durch globale Abhängigkeiten entste-
hen können, ziehen mögen.
Den Wert vieler Dinge erkennt man 
leider oftmals erst, wenn es nicht 
mehr da ist: Der Kinobesuch, das 
Schützenfest der Restaurantbesuch 
mit Freunden und ein frisch gezapftes 
Bier. „Kennt unsere Gesellschaft noch 
den Wert der Landwirtschaft?“ fragte 
Ehlers. Diese Frage stellen sich mitt-
lerweile viele Familien auf unseren Hö-
fen. Leider zu Recht. Doch Umfragen, 
wie auch die Landvolk-Initiative „Echt 
Grün –Eure Landwirte“ in Auftrag ge-
geben haben, zeigen deutlich, dass die 
Wertschätzung in weiten Teilen der Be-
völkerung vorhanden ist. Zu erkennen 
ist jedoch auch Gegenteiliges: Scharf-
macher deren Tonlage immer extremer 
wird, auch direkt vor Ort. Nach wie vor 
gibt es Anfeindungen gegen Landwirts-
kinder in den Schulen, Anfeindungen 
von Berufskollegen in den sozialen 
Netzwerken oder im realen Leben. Zu 
oft gilt es, sich mit unsachlich geführ-
ten politischen Diskussion landwirt-
schaftlicher Themen auseinanderzu-
setzen. „Wir lassen uns das nicht mehr 
gefallen!“, stellte Ehlers klar und zählt 
auf: „Viermal haben wir im vergange-
nen Jahr mit Schulen und Lehrern 
gesprochen, Ein Jahr lang haben wir 
mit Staatsanwaltschaft und Schwer-
punktstaatsanwaltschaft versucht An-
feindungen gegen einen Landwirt zu 
ahnden, in mehreren anderen Fällen 
sind unsere Juristen beratend tätig ge-
worden. Die Bilanz eines Jahres, eines 
Kreisverbandes“

Gastvortrag Gitta Connemann
Bereits im vergangenen Jahr war es 
geplant, dass die Bundestagsabgeord-
nete und stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Gitta Connemann das Gastreferat auf 
der Mitgliederversammlung des Kreis-
verbandes halten sollte. Da diese auf 
Grund der Corona-Situation leider kurz-
fristig abgesagt werden musste, entfiel 
die Rede. Umso mehr freute es das 
Landvolk, dass Connemann sich be-
reiterklärte das Gastreferat in diesem 
Jahr nachzuholen. Nicht nur durch die 
bemerkenswerte Rede im Bundestag, 
bei der Connenmann ein T-Shirt mit 
der Aufschrift „Bauernkind“ trug, be-
weist die Politikern der Landwirtschaft 
gegenüber Loyalität. Auch darüber 
hinaus sprachen Hennies und Jörn 
Connemann ein großes Lob für den 
Kampfgeist aus, den sie in Berlin für 
die Landwirtschaft einbringt. Oder wie 
Ehlers es so passend auf den Punkt 
brachte: „Sie sprechen Klartext aber 
wenn es drauf ankommt auch Platt-
deutsch.“ 
Der Einsatz für die Landwirtschaft 
rührt sicher auch daher, dass die 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion selbst eng 
mit dem Landleben verbunden ist, so 
bewirtschaftet ihr Bruder nach wie vor 
den konventionellen Familienbetrieb 
mit dem Schwerpunkt auf Sonderkul-
turen, während ihr Ehemann Neben-
erwerbslandwirt mit ökologischer Rin-
derhaltung ist. „Die größten Kritiker 
habe ich damit zuhause sitzen.“, sagte 

Connemann mit 
einem Schmun-
zeln und ergänzte 
dankbar: „Diese 
Rückmeldungen 
sind jedoch wirk-
lich wichtig, da die 
Landwirtschaft so 
unendlich viel zu 
sagen hat.“. „Um 
heute Landwirt zu 
sein, brauche ich 
eine extreme Lei-
denschaft. Denn 
Ihnen wird eine 
Menge abver-
langt.“, weiß die 
Politikerin daher 
genau. Nieman-
dem sei damit ge-
dient, wenn für ein 
kleinen Teil Buller-
bü-Realität, die übrige hiesige Land-
wirtschaft dem Import weiche. Weder 
der Ernährungssicherung, noch dem 
Umwelt- oder Klimaschutz. Doch genau 
dahin führe die aktuelle Entwicklung. 
Werfe man einmal einen Blick auf die 
Wirtschaftlichkeit, so seien die Betrie-
be in den letzten drei Jahren zum Teil 
durch wahre Schreckenstäler gegan-
gen. Denn oft waren die Preise zum 
Sterben zu viel und zum Leben zu we-
nig. Ein besonderes Lob sprach Conne-
mann angesichts dieser schwierigen 
Zeiten sowohl Ehlers als auch Dr. Hen-
nies aus, die stets auf konstruktive Art 
und Weise die Gespräche mit der Poli-
tik suchen würden, um die Interessen 
der Landwirtschaft zu wahren. 
Hingegen der ideologischen Vorstel-
lungen einiger Parteien und Natur-
schutzorganisationen, die ein Bild von 
Deutschland skizzieren, dass am Ende 
nur noch eine Art von Landwirtschaft 
zulässt, nämlich die Ökolandwirtschaft, 
ist Connemann sich sicher, dass Land-
wirtschaft besteht, weil diese Flexibel 
und Vielfältig ist: „Landwirtschaft ist 
in der Lage alles zu können, sowohl 
konventionell ebenso wie ökologisch. 
Und genau diese Mischung brauchen 
wir!“ Sowohl ökologisch als auch kon-
ventionell, beiden ständen die gleichen 
guten Rahmenbedingungen zu. Dem 
wiedersprechen die immer neuen Auf-
lagen, die die Landwirtschaft in der Eu-
ropäischen Union (EU) umweltfreund-
licher machen sollen.  Doch Forscher 
warnen vor dem Export ökologischer 
Schäden in den globalen Süden und 
fordern stattdessen die hiesige Produk-
tion noch zu steigern. „Wir dürfen die 
Produktion im eigenen Land am Ende 
nicht exportieren“, bringt Connemann 
es auf den Punkt.
Mit jeder neuen Auflage, ob auf Bun-
des-, Landes-, kommunaler- oder EU-
Ebene, beschleunige man massiv den 
Strukturwandel. Hierüber müsse sich 
die Politik im Klaren sein. Um zu erfah-
ren wie sich Gesetze und Verordnun-
gen in der Praxis auswirken forderte 
Connemann daher die Kollegen aus 
der Politik auf, das Gespräch mit den 
Landwirten zu suchen. Die Bundes-
tagsabgeordnete appellierte zudem: 
„Lasst die Landwirte doch einfach mal 
in Ruhe! Lasst sie wirtschaften und be-
weisen, was sie heute schon tun.“ 
Insbesondere das Thema Insekten-
schutz bildet hierfür ein erstklassiges 
Beispiel. So wurden allein in den letz-
ten Jahren rund 250.000 Hektar Blüh-
streifen durch Landwirte angelegt. Und 
auch der Niedersächsische Weg, ein 
Kompromiss der auch der Landwirt-
schaft viel abverlangt hat, schlug er-
folgreich eine Brücke zwischen Umwelt-
schutz und Landwirtschaft. Nun würde 
diese vorbildliche Einigung durch das 
Aktionsprogramm Insektenschutz 
(API), welches u.a. Änderungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes zu Lasten 
der Landwirtschaft vorsieht, massiv 
gefährdet, mahnte auch Connemann. 
Kritik äußerte sie nicht nur an der feh-
lenden wissenschaftlichen Grundlage 
des Aktionsprogrammes, sondern auch 
daran, dass dieses ungeachtet der 

Lichtverschmutzung, des Elektrosmogs 
oder sonstiger Umweltbelastungen an 
die Landwirtschaft adressiert sei. Die 
einzige sinnige Vorgehensweise sei 
ein kooperativer Ansatz zwischen Part-
nern. Doch genau diesen Weg konter-
kariere aktuell das API, machte Conne-
mann deutlich. 
Die CDU-Bundestagsfraktion wird 
über den Entwurf des Bundesnatur-
schutzgesetzes entscheiden. “Ich gebe 
mein Wort, wenn dieses Gesetz nicht 
grundlegend geändert wird, werde 
ich diesem Gesetz nicht zustimmen.“, 
versprach die stellvertretende CDU-
Bundestagsfraktionsvorsitzende.  Über 
Pflanzenschutz-Anwendungsverord-
nung wird hingegen alleine die Bundes- 
und Landesregierung entscheiden. 
Trotzdem werde man versuchen ent-
sprechend Einfluss zunehmen. Denn 
auch die Pflanzenschutz-Anwendungs-
verordnung dürfe in der bestehenden 
Form nicht verabschiedet werden, son-
dern bedürfe zwingender Änderungen.

Geschäftsberichte aus Buch-  
und Geschäftsstelle:
Ein positives Signal brachte der Ge-
schäftsbericht der Buchstelle, vorgetra-
gen von Buchstellenleitung Jan Kaup: 
So führen zahlreiche Neueinstellungen 

dazu, dass die an-
gefallenen Arbeits-
rückstände nun 
tatkräftig in Angriff 
genommen wer-
den können. Bei  
der Personalge-
winnung war auch 
die Software-Um-
stellung auf DATEV 
ein nicht unerheb-
liches Erfolgskrite-
rium.
Der Geschäfts-
bericht der Ge-
schäftsstelle, vor-
getragen durch 
den neuen Ge-
schäftsführer Ale-
xander Kasten, fiel 
hingegen weniger 

rosig aus. So wurde in diesem einmal 
mehr deutlich, welche Herausforderun-
gen unsere Landwirtschaft aktuell zu 
bewältigen hat: Neben der neuen Dün-
geverordnung und der Neuausweisung 
der Roten Gebiete, wurde auch hier 
noch einmal das API angesprochen. 
Zudem bereitet der drohende Flächen-
fraß durch z. B. das Großbauprojekt 
Achim-West, die Moorschutzstrategie 
oder das Vorhaben des Trinkwasserver-
bandes Verden der hiesigen Landwirt-
schaft Sorge. 

Ehrungen
Geehrt werden sollten bereits im letz-
ten Jahr:
Tabea Sackmann, die beim Bundesent-
scheid des Berufswettbewerbs 2019 
mit ihrem Apfeldessert „Rotenburger 
Deern“ überzeugte und sogar Gold 
gewann. Zudem Antonia Meyer, die im 
Jahr 2019 auf dem Zukunftstag bei Fa-
milie Meyerholz zu Besuch war und an-
schließend auf der Fridays for Future-
Kundgebung in Achim auf Grund ihrer 
zuvor gewonnenen Erfahrungen im 
Zuge einer spontanen Rede eine Lan-
ze für die Landwirtschaft brach. Sowie 
Helmut Behn, dem das Landvolk für 
seinen tatkräftigen und stets engagier-

ten Einsatz bei den beliebten Senioren-
fahrten dankt.
Zudem hat das Landvolk auch den 
ausgeschiedenen Ortsvertrauensland-
wirten Eckhard Intemann und Cord-
Heinrich Delventhal von Herzen dafür 
gedankt, dass diese als verlässliches 
Bindeglied zwischen dem Landvolk und 
den Mitgliedern gedient haben. 

Wahlen
Einen wichtigen Punkt auf der Tages-
ordnung stellten zweifelsfrei auch die 
Wahlen der Vorsitzenden und stellver-
tretenden Vorsitzenden dar. Hier freut 
sich das Landvolk über die Wiederwahl 
der beiden Vorsitzenden Jörn Ehlers 
und Christian Intemann, sowie deren 
Stellvertreter Hilmer Vajen und Andre 
Mahnken. 
In der Delegiertenversammlung, die zu-
vor und ebenfalls digital stattfand wur-
de bereits der zwölfköpfige Vorstand 
gewählt. Hier hat sich eine Änderung 
ergeben, denn nach vielen Jahren des 
Engagements hat Wolfgang Behling 
sein Amt niedergelegt. Mit seinem vor-
bildlichen Einsatz und Fachwissen hat 
er die Landwirtschaft und insbesonde-
re die Grünlandregion auch über die 
Verbandsgrenzen hinaus stets bestens 
vertreten. Hierfür dankt ihm das Land-
volk von Herzen. Als Nachfolger ist Jo-
hannes Ritz in den Vorstand gewählt 
worden. 

Verschiedenes
Unter dem letzten Tagesordnungs-
punkt „Verschiedenes“ hatten die 
Teilnehmer über die Chat-Funktion 
die Möglichkeit Fragen an die Bundes-
tagsabgeordnete und stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Gitta Connemann zu stel-
len. So wurde u. a. auf die Thematik 
Planungssicherheiten angesichts der 
Borchert-Kommission eingegangen. 
Anschließend folgte das Schlusswort 
von Christian Intemann: „Können wir 
diese ganzen Herausforderungen als 
Landwirtschaft noch bewältigen? Und 
wo bleiben bei all den auferlegten Las-
ten die wissenschaftlichen Grundla-
gen?“ Eines stellte Intemann hierbei 
klar: „Wir glauben noch an die Rele-
vanz fundierter Wissenschaft!“ Daher 
hat das Landvolk u.a. ein zweites Gut-
achten bezüglich der Roten Gebiete 
auf den Weg gebracht. 

Mitgliederversammlung 2021
Live aus dem Studio 10

Kreisverbandsvorsitzender Hilmer Vajen wandte sich im Aufnahmestudio an die Mitglie-
der.           Foto: Sievers

Geehrte Sackmann, 
Behn, Meyer (von 
links). Fotos: Sievers
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Neues zum Wolf 
Quo vadis, canis lupus? – Keine Angst, wir tun nichts!

ROW-VER (lpd/sie). „Pudelwohl kann 
sich der Wolf in Deutschland und be-
sonders in Niedersachsen, wo der 
Tisch reich mit Weidetieren gedeckt 
ist, fühlen. Das einzige, was canis lu-
pus fürchten muss, sind Autos“, zeich-
net Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers 
mit einer ordentlichen Portion Sarkas-
mus das traurige Bild der jahrelangen 
Hinhaltetaktik der Politik beim Thema 
Wolf.
Statt mit Monitoring, Obergrenze und 
Bejagung ein aktives Wolfsmanage-
ment einzuführen, fi ndet weiterhin ein 
Wettrüsten mit sogenannten wolfssiche-
ren Zäunen mit dazugehöriger Bürokra-
tie statt. „Wir haben in der Zwischenzeit 
zugelassen, dass der Wolf lernen konn-
te, innerhalb von Weidezäunen leich-
ter Beute zu machen als in der freien 
Wildbahn. Statt sich weiter an diesen 
gedeckten Tisch zu bedienen, müssen 
wir dem Wolf zeigen, dass es auf Nieder-
sachsens Weiden nichts für ihn zu fres-
sen gibt“, sieht Ehlers durch Abschuss 
die einzige Möglichkeit, den Wolf zu ver-
grämen und der rasant steigenden Po-
pulation Herr zu werden, damit Weide-
tierhaltung in Niedersachsen überhaupt 
noch eine Chance hat.
Alle bislang angedachten und einge-
führten Maßnahmen haben in den 
vergangenen Jahren nicht zum Erfolg 
geführt. „Es ist bislang nicht gelungen, 
einen einzigen Wolf zu fangen und zu 
besendern. Vor dem Menschen braucht 
der Wolf keine Angst zu haben, die tun 
nichts. Der einzig begrenzende Faktor 
ist das Auto“, fasst Ehlers zusammen. 
Laut Wolfsmonitoring kamen in Nieder-
sachsen bislang 89 Wölfe bei Verkehrs-
unfällen ums Leben – angesichts der 
starken Reproduktionszahlen, ist das 
eine zu vernachlässigende Zahl. Aktuell 
sind in Niedersachsen 35 Wolfsrudel 
und zwei Wolfspaare bekannt. Schät-
zungen gehen von mindestens 300 bis 
gut 350 Tieren aus.
Gerade im dicht besiedelten Deutsch-
land hält der Vize-Präsident eine indivi-
duelle Obergrenze für notwendig. „Dass 
unser kleines Niedersachsen so viele 
Wölfe akzeptieren soll wie Frankreich 

insgesamt, steht in keinem Verhältnis. 
Anscheinend müssen erst Vorfälle wie 
im Heidekreis, bei dem zwei Kinder mit 
ihren Ponys von drei Wölfen verfolgt wur-
den, passieren, damit Politik und Gesell-
schaft aufwachen. Eine Koexistenz von 
Mensch und Wolf in Siedlungsräumen 
und Kulturlandschaften ist nicht mög-
lich“, fordert Jörn Ehlers eine Bestands-
regulierung nach Festlegung des günsti-
gen Erhaltungszustandes.  
„Wenn sogar Wolfsberater nicht mehr 
neutral agieren, dann ist der Schritt sei-
tens Minister Lies richtig“, befürwortet 
Ehlers die Entlassung zweier Wolfsbe-
rater, die als Vorstandsmitglieder des 
Freundeskreises freilebender Wölfe Lies 
vorwarfen, er peitsche mit der Wolfsver-
ordnung eine Maßnahme durch, die ge-
gen EU-Recht verstoße. „Mit der neuen 
Wolfsverordnung sollen Wölfe, die auch 
gut geschützte Weidetiere reißen, leich-
ter geschossen werden dürfen. Das wird 
nötig sein, denn selbst eine aktuelle 
Studie sieht die Ausbreitung des Wolfes 
kritisch. Sie berge nicht nur Konfl ikte 
mit Weidetierhaltern, sondern gefährde 
einige Naturschutzziele und empfi ehlt 
daher für den Erhalt der Weidetierhal-
tung und ihrer positiven Folgen für die 
Biodiversität neben Schutzmaßnahmen 
die rasche Entnahme von übergriffi gen 
Wölfen, eine echte Entbürokratisierung 
und eine deutlich bessere monetäre 
Wertschätzung der extensiven Weide-
haltungen. Genau dies sind auch seit 
Jahren die Forderungen des Aktions-
bündnisses aktives Wolfsmanagement 
in Niedersachsen“, merkt Jörn Ehlers 
abschließend an.

Mehrere Wolfsentnahmen 
in Niedersachsen geglückt
In der Nacht zum 11. Februar glückte 
in Niedersachsen erstmals die Entnah-
me eines Problemwolfes. Das Landvolk 
begrüßt die auf einer Ausnahmegeneh-
migung basierende Entnahme der Fähe 
des Rudels aus Löningen. Der Kadaver 
wurde routinemäßig vom NLWKN gebor-
gen und eine genetische Untersuchung 
zur Identifi zierung des Wolfs eingeleitet. 
Der Vollzug wurde vor Ort von den zu-
ständigen Kreisjägermeistern koordi-

niert. Um die mit dem Vollzug befasste 
Person vor Übergriffen zu schützen, wur-
de ihre Identität nicht bekannt gegeben.
Obgleich in der Region 40.000 Euro für 
Herdenschutzmaßnahmen investiert 
wurden, hinderten diese das Rudel 
nicht daran, seit 2018 mehr als 500 
Schafe zu reißen. Dabei entsandt allein 
einem Schäfer ein Schaden von unge-
fähr 50.000 Euro. 
Auf Grund dieser Schadensereignisse 
wurde vom NLWKN am 20. März 2020 
eine Ausnahmegenehmigung zur Tö-
tung der Fähe des Rudels Herzlake er-
teilt. Diese Ausnahmegenehmigung war 
aus tierschutzrechtlichen Gründen bis 
zum 15. April 2020 befristet.
Aufgrund fortgesetzter Schadensereig-
nisse, die nunmehr genetisch über-
wiegend einem männlichen Wolf des 
Rudels zugerechnet werden konnten, 
wurde wiederum vom NLWKN am 11. 
September 2020 eine erneute Ausnah-
megenehmigung erteilt.
Da eine sichere Identifi zierung eines 
Wolfs-Individuums bei Vollzug im Ge-
lände nicht zweifelsfrei möglich ist, 
kann eine Identifi zierung nur über den 
räumlich-zeitlichen Zusammenhang in 
Anknüpfung an die Schadensereignisse 
erfolgen. Damit ist die Entnahme des 
weiblichen Wolfs aus dem Herzlaker Ru-
del von der geltenden Rechtslage nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 45a) 
vollumfänglich gedeckt.
Weitere Wolfsentnahmen folgten. So 
konnten in den vergangenen Wochen 
zudem zwei junge Wölfi nnen im Raum 
Ebstorf im Landkreis Uelzen sowie eine 
Fähe aus dem Rodewalder Rudel bei Ni-
enburg legal erlegt werden.
Dass der Wolf auch im Verbandsgebiet 
immer näher rückt, bestätigte u.a. eine 
Wolfssichtung in Ottersberg vom 06 Ap-
ril. Am helllichten Tag wurde das Tier in 
den siedlungsnahen Wümmewiesen, 
auf Grundstücken an der Langen Stra-
ße, auf dem Schulgelände und zuletzt 
am Amtshof gesichtet. Zwar kam es zu 
keinem direkten Kontakt mit Menschen, 
dennoch gelang es zwei Anwohnern 
Schnappschüsse von dem Wolf zu er-
langen.

Verden (sie). Die Zahl an Gefl ügelpest-
fällen in Niedersachsen steigt weiter 
an. Mit rund einer Million betroffener 
Tiere bricht die Seuche Ende März ei-
nen traurigen Rekord.
Seit November 2020 wurde in 67 nie-
dersächsischen Gefl ügelhaltungen der 
Ausbruch der Gefl ügelpest festgestellt. 
Hauptsächlich sind kommerzielle Puten-
haltungen betroffen. Aber auch in Lege-
hennen- und Entenhaltungen, sowie in 
einer Elterntierhaltung für Masthähn-
chen und in Kleinsthaltungen wurde das 
Virus nachgewiesen. Seit dem 22. Feb-
ruar kam es in Niedersachsen zu einer 
zweiten Welle von Ausbrüchen der Gefl ü-
gelpest. Seitdem wurden 39 Ausbrüche 
der Gefl ügelpest in neun Landkreisen, 
Ammerland (1), Aurich (1), Cloppenburg 
(20), Cuxhaven (1), Diepholz (4), Emden 
(1), Vechta (9), Wolfenbüttel (1), Weser-
marsch (1), festgestellt (Stand 19. April).
Das Ausbruchsgeschehen ist geprägt 
durch den andauernd hohen Infektions-
druck aus den Wildvogelpopulationen 
und die hohe Infektiosität des vorherr-
schenden Virustyps. Durch die in den 
vergangenen Jahren nochmals verbes-
serten Biosicherheitsmaßnahmen vieler 
Betriebe sind die möglichen Eintrags-
pfade für das Gefl ügelpest-Virus in die 
Bestände zwar schon deutlich reduziert 
worden, eine vollständige Ausschal-
tung aller Risiken, die sich zum Beispiel 
durch Zugvogelbewegungen in unmittel-
barer Nähe von Tierhaltungen ergeben, 
erscheint jedoch nicht möglich. 

Sperrbezirk und Beobachtungs-
gebiet in Teilen Verdens
Mit dem 24. Februar wurden Teile des 

Landkreises Verden auf Grund eines 
Gefl ügelpestausbruches im Landkreis 
Diepholz zum Sperrbezirk und Beob-
achtungsgebiet erklärt. Der Sperrbe-
zirk mit einem Radius von mindestens 
drei Kilometern um den Ausbruchsbe-
trieb umfasste im Wesentlichen die Ge-
meinde Riede. 
Das Beobachtungsgebiet mit einem 
Radius von mindestens zehn Kilo-
metern um den Ausbruchsbetrieb er-
streckte sich von Emtinghausen im 
Süden über Thedinghausen, die westli-
chen Teile Achims bis zur Autobahn-An-
schlussstelle Bremen-Sebaldsbrück im 
Norden. Die rund 210 Gefl ügelhaltun-
gen im Sperrbezirk und Beobachtungs-
gebiet unterlagen alle der amtlichen 
Beobachtung. Die betroffenen Gefl ü-
gelhalter wurden vom Veterinäramt Ver-
den informiert, ergänzend hatte auch 
der Landvolk-Kreisverband die gefl ü-
gelhaltenden Betriebe unter seinen 
Mitgliedern über ein entsprechendes 
Rundschreiben in Kenntnis gesetzt. 
Gefl ügeltransporte im Bereich des 
Sperrbezirkes und Beobachtungsge-
bietes waren verboten. Zudem wiesen 
Schilder an den Hauptverkehrsstraßen 
auf den Sperrbezirk und das Beobach-
tungsgebiet hin. 
Diese mit der tierseuchenbehördlichen 
Allgemeinverfügung festgelegten Schutz-
maßregeln konnten mittlerweile wie-
der aufgehoben werden. Nachdem der 
Sperrbezirk bereits Ende März aufgeho-
ben wurde, konnte Anfang des Monats 
auch das Beobachtungsgebiet freigege-
ben werden. Eine entsprechende Tier-
seuchenbehördliche Allgemeinverfügung 

vom Landkreis Verden trat am 5. April in 
Kraft. Die Verfügung fi nden Sie auf der 
Website des Landkreises Verden.
Die Aufhebung der Schutzmaßregeln 
betrifft nur die aufgrund des Gefl ügel-
pestausbruchs festgelegten Restriktio-
nen. Die Aufstallspfl icht für gehaltenes 
Gefl ügel gilt weiterhin im gesamten 
Gebiet des Landkreises Verden. Laut 
aktueller Empfehlung seitens des 
Friedrich-Löffl ers-Instituts (FLI) wird in 

Deutschland das Risiko von weiteren 
Ausbrüchen der Gefl ügelpest weiter-
hin als hoch eingeschätzt. Um eine 
Einschleppung in unsere Gefl ügelbe-
stände zu verhindern, appelliert das 
Landvolk die Aufstallungspfl icht und 
die Einhaltung der Biosicherheitsmaß-
nahmen weiterhin zu beachten. 
Besteht in der eigenen Haltung ein 
Verdachtsfall von Gefl ügelpest ist dies 
sofort dem Fachdienst Veterinärdienst 

und Verbraucherschutz des Landkrei-
ses Verden unter der Telefonnummer 
04231 15770 zu melden. Die Veteri-
närbehörde weist zudem darauf hin, 
dass der zuständigen Behörde sämt-
liche Gefl ügelhaltungen angezeigt 
werden müssen. Wer dies bisher noch 
nicht getan hat und über keine Regist-
riernummer für seinen Gefl ügelbestand 
verfügt, sollte die Anzeige über das Ve-
terinäramt unverzüglich nachholen.

Gefl ügelpest
Rund eine Million Tiere betroff en

(LPD). „Es ist ein positives Signal, 
das das Land Niedersachsen an 
unsere stark gebeutelten Schaf- 
und Ziegenhalter sendet. Mit der 
Schaf- und Ziegenprämie erhalten 
sie endlich die Wertschätzung ih-
rer wichtigen Arbeit“, freut sich 
Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers 
nach einer Videokonferenz mit Nie-
dersachsens Umweltminister Olaf 
Lies und Vertretern der Schaf- und 
Ziegenhalter. Das Land Nieder-
sachsen unterstützt künftig die 
Schaf- und Ziegenhalter mit einer 
Prämie. Die Richtlinie tritt zum 1. 
Juli in Kraft. Herden von mindes-
tens 10 und maximal 200 Tieren 
können in den Genuss der Förde-
rung kommen. Der Zuschuss be-
trägt 33 Euro pro Tier.
„Nachhaltiges Weidemanagement 
leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Die extensive Schaf- 
und Ziegenbeweidung von Nieder-
moor- und Hochmoor-Standorten 
ermöglicht die Pfl ege feuchter und 
teilweise nasser Moorfl ächen. Da-
durch werden diese Standorte erhal-
ten und vor indirekter Entwässerung 
geschützt. Zudem trägt die Weidetier-
haltung zum Erhalt der offenen Kul-
turlandschaften bei und verbessert 
die Bodenfruchtbarkeit. Schaf- und 
Ziegenhalter haben in Niedersachsen 
einen hohen Wert: Sie übernehmen 
mit ihren Tieren die Aufgaben im Na-
turschutz, der Kulturlandpfl ege und 
der Arterhaltung. Das wollen wir mit 
der Prämie honorieren“, erklärt Um-
weltminister Lies.
Deshalb soll die Haltung von Scha-
fen und Ziegen, die zum Stichtag 
3. Januar des Antragsjahres über 
neun Monate alt sind, gefördert wer-
den. Der Nachweis der Tieranzahl, 
für die eine Förderung beantragt 
wird, erfolgt über den Bescheid der 
Niedersächsischen Tierseuchenkas-
se. Zudem müssen die Tiere wäh-
rend des Zeitraums vom 1. April bis 

mindestens 15. September ununter-
brochen im Betrieb gehalten werden, 
und sie müssen über Zugang zu Wei-
defl ächen verfügen. Tiere mit ganz-
jähriger Haltung im Stall sind von der 
Förderung ausgeschlossen.
Mindestens zehn Tiere muss der 
Schaf- oder Ziegenhalter, der land-
wirtschaftliche Betrieb oder sonstige 
Landnutzer besitzen, um einen An-
trag auf Förderung stellen zu dürfen. 
Bei 200 Tieren ist die Obergrenze 
erreicht. Der Zuschuss von 33 Euro 
pro Tier wird als De-minimis-Beihilfe 
gemäß den Beihilferegeln der EU-
Kommission vergeben, weshalb vom 
Antragssteller eine De-minimis-Erklä-
rung auszufüllen ist. Die Zuwendung 
wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
in Form einer Festbetragsfi nanzie-
rung zur Projektförderung gewährt, 
der Zuwendungshöchstbetrag beträgt 
gemäß geltender De-minimis-Rege-
lung 20.000 Euro innerhalb von drei 
Jahren. Antrags- und Bewilligungsbe-
hörde ist die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen.
„Da die Richtlinie zum 1. Juli 2021 in 
Kraft treten soll, können Anträge für 
2021 und 2022 gestellt werden. Mit 
dieser Regelung wird eine wichtige 
Lücke, die bis zum Inkrafttreten der 
neuen GAP-Förderperiode entsteht, 
geschlossen. Die kurzfristig konzipier-
te Maßnahme zur Unterstützung der 
hiesigen Schaf- und Ziegenhalter geht 
über in eine langfristig ausgelegte 
Förderung der Weidetiere mit Mitteln 
aus der so genannten ersten Säule. 
Hierfür haben sich Landwirtschafts-
ministerin Barbara Otte-Kinast und 
Umweltminister Olaf Lies gemeinsam 
gegenüber dem Bund eingesetzt. 
„Das sind zwei wichtige Jahre der 
Unterstützung unserer Schaf- und 
Ziegenhalter und für den Natur-, Ar-
ten- und Herdenschutz insgesamt“, 
erklären Umweltminister Lies und 
Landvolk-Vizepräsident Ehlers ein-
stimmig.

Unterstützung für 
Schaf- und Ziegenhalter
Landvolk lobt Prämie für Artenschutz
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Rotenburg/Verden (sie). Im Früh-
ling steht nicht nur die Mahd von 
Grünland oder Energiepflanzen an, 
sondern ebenfalls die Brut- und Setz-
zeit vieler Wildtiere. Das hohe Gras 
scheint für die Jungtiere, wie bei-
spielsweise frischgeborene Rehkit-
ze, eine gute Deckung vor möglichen 
Angreifern zu bieten, jedoch nicht vor 
den landwirtschaftlichen Maschinen 
die für die Frühjahrsmahd eingesetzt 
werden müssen. 
Anstatt zu fliehen drücken sich die 
Rehkitze in den ersten Lebenswochen 
bei Gefahr flach auf den Boden, ohne 
sich weiter zu bewegen. So werden 
sie bei der Mahd meistens schwer 
verletzt, nur selten werden sie dabei 
direkt getötet. Um dieses Leid best-
möglich zu verhindern appelliert das 
Landvolk an seine Mitglieder den 
Mähtermin unbedingt mit dem zu-
ständigen Jagdpächter abzusprechen. 
Dieser ist gerne bereit die Rehkitzret-
tung in die Wege leiten bzw. durchzu-
führen. Auch wenn die Entscheidung 
zum Start der Mahd meist kurzfristig 
getroffen werden muss, ist für die ziel-
führende Zusammenarbeit die recht-
zeitige Benachrichtigung des Jägers 
das A und O. Mindestens 24 Stunden 
vorher sollte diese erfolgen, wenn 
möglich besser 48 Stunden vorher. 
Denn eine gewisse Vorlaufzeit benö-
tigt der Jäger um die Rehkitzrettung 
vorzubereiten. So ist es eine gängige 
und bewährte Methode, die Wiesen 
und Felder am Abend vor der Mahd 
mit einem Jagdhund zu durchwandern 
und zusätzlich raschelnde Tüten oder 
Radios aufzustellen. Die fremden Ge-
räusche und der Geruch des Jagdhun-
des verunsichern die Ricke und diese 

entfernt ihr Kitz aus dem Schlag. Denn 
bei den genannten Maßnahmen geht 
es nicht vorwiegend darum die Kitze 
aufzuspüren, sondern vielmehr dar-
um genügend Unruhe zu stiften, um 
die Ricke dazu zu veranlassen ihr 
Kitz umzusiedeln. Das richtige Timing 
ist hierbei von großer Bedeutung. So 
muss die Ricke zwar genügend Zeit 
erhalten um ihr Kitz umzudisponie-
ren, allerdings darf nicht so viel Zeit 
verstreichen, dass der Geruch des 
Jagdhundes bereits verflogen ist oder 
die Ricke sich gar an die ungewohnte 
Geräuschkulisse gewöhnt hat. 
Ein Trend der sich in den letzten Jah-
ren stark entwickelt hat ist die Kitzret-
tung mit Hilfe von Drohnentechnik. Wo 
diese Methode vernünftig angewandt 
wird, ist diese auch die sicherste um 
Rehkitze aufzuspüren. So wird der je-
weilige Schlag mit einer Drohne mit 
Wärmebildkamera abgesucht. Bei ei-
nem Fund steht der Kopter direkt über 
dem Kitz, sodass die grobe Richtung 
zum Angehen ersichtlich ist. Mithilfe 
von Funkgeräten oder Handy werden 
die Helfer die letzten Meter zum Kitz 
geleitet, um das Tier außerhalb der 
Wiese zu sichern, bis diese gemäht 
wurde. Eine Garantie dafür, dass sich 
während der Mahd keine Kitze mehr 
im Gras befinden, kann auch diese 
Herangehensweise nicht bieten. Zu-
sätzlich kann der Landwirt dem Wild 
auch während der Mahd eine Flucht-
möglichkeit bieten, indem die Mahd 
von innen nach außen vorgenommen 
wird. Gerade bei höherem Bewuchs 
sollte diese Mähmethode unbedingt 
angewandt werden. Idealerweise wird 
zudem noch ein akustischer Wildretter 
am Mähgerät eingesetzt.

In eigener Sache:
Neu in unserer Rotenburger Buchstel-
le ist der gebürtige Achimer Jörg Boh-
ling, wohnhaft in Bremen. 
Bis 2017 war er in seiner eigenen 
Steuerberatungskanzlei in Achim tä-
tig. Auch nach 27 Jahren Selbststän-
digkeit hat er „noch nicht genug von 
Steuern“ und freut sich daher auf die 
Arbeit mit den Mandanten. Außerhalb 
der Büroräume fährt er gern Motorrad 
und ist Fan von Werder Bremen.

Mein Name ist Kimberly Kühsel und 
ich bin seit Februar beim Landvolk tä-
tig. Ich bin 23 Jahre alt und auf einem 
Hof im ländlichen Brockel aufgewach-
sen. 2019 absolvierte ich erfolgreich 
meine Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement.
Als neue Mitarbeiterin bin ich am 
Standort Rotenburg für die Digitali-
sierung von Unterlagen zuständig. 
Dazu gehören unter anderem das 
Einscannen und Ablegen der Man-
dantenunterlagen oder der tägliche 
Posteingang.
Des Weiteren unterstütze ich das 
Sekretariat wo ich nur kann, ob als 
Urlaubsvertretung oder bei der Über-
nahme anderer Aufgaben.

Mein Name ist Tanja Martens. Ich bin 
23 Jahre alt und wohne seit knapp 
1,5 Jahren in Luttum. Aufgewach-
sen bin ich in Ramelsen auf einem 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieb 
im Nebenerwerb. Meine Ausbildung 
zur Steuerfachangestellten habe ich 
2018 erfolgreich abgeschlossen. 
Seit Anfang Februar bin ich als neue 
Mitarbeiterin beim Landvolk in Ver-
den zur Unterstützung des Sekreta-
riats und für die Digitalisierung zu-
ständig. Meine Aufgaben umfassen 
das Einscannen und Ablegen der 
täglichen Ein- und Ausgangspost so-
wie das einheitliche digitalisieren der 
Mandantenunterlagen. Des Weiteren 
übernehme ich die Urlaubsvertretung 
des Sekretariats und unterstütze die 
Sachbearbeiter beim Einscannen der 
Buchführungsunterlagen.  

Rehkitzrettung
Gutes Timing ist das A und O

In dem Projekt „FINKA“ (Förderung 
von Insekten im Ackerbau) engagie-
ren sich Landwirtschaft, Wissenschaft 
und Beratung gleichermaßen. Das 
Projekt im Bundesprogramm Biologi-
sche Vielfalt verfolgt die Ziele, die Bio-
diversität auf Ackerflächen zu erhöhen 
und eine breite Diskussion in der Land-
wirtschaft anzustoßen.
30 konventionell arbeitende Landwir-
tinnen und Landwirte verzichten im 
Rahmen des Projektes auf einer Ver-
suchsfläche auf den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln (PSM), die gegen 
Insekten und Unkräuter eingesetzt wer-
den. Dabei werden sie von ökologisch ar-
beitenden Kollegen und Kolleginnen aus 
ihrer Region beraten. Diese stellen ganz 
konkret Arbeitsgeräte, wie z. B. einen 
Striegel, zur Verfügung, um das Beikraut 
eindämmen zu können. Gemeinsam ge-
hen sie in einen fachlichen Austausch 
darüber, wie der Verzicht auf diese PSM 
betriebswirtschaftlich und arbeitstech-
nisch umgesetzt werden kann. Die 30 
Betriebspaare arbeiten bis Ende 2025 
eng zusammen.
In dem Projekt FINKA wird zusätzlich wis-
senschaftlich untersucht, wie sich die ge-
änderte Bewirtschaftungsweise auf die 
Ackerbegleitpflanzen und damit auch auf 
die Insektenvielfalt auswirkt. Zwei Pro-
jektpartner führen dazu den nächsten 
Jahren gezielt Untersuchungen durch. 
Mit speziellen Fallen, Nisthilfen oder 
Kameras werden Insekten auf den FIN-
KA-Versuchsflächen bestimmt, um die 
Veränderung in Anzahl und Art der hier 
vorkommenden Insekten beobachten zu 
können. Die sich verändernde Ackerbe-
gleitflora wird parallel dazu bestimmt.
Mit insgesamt vier Betriebspaaren ist 
die Beteiligung an dem Projekt in den 
Landkreisen Rotenburg und Verden 
überdurchschnittlich hoch. 
Im Kreis Rotenburg wird das Projekt 

vertreten durch das Betriebspaar Fa-
milie Harms aus Ahausen und Daniel 
Hencken aus Hellwege. Der 260 Hektar 
große konventionelle Betrieb von Fami-
lie Harms umfasst die Betriebsschwer-
punkte Ackerbau und Rinderaufzucht. 
Hencken führt einen ökologischen De-
meter-zertifizierten Milchviehbetrieb mit 
einer Betriebsfläche von 243 Hektar.

Mit dabei im Kreis Verden sind unter an-
derem Mintja und Heinrich Blohme aus 
Langwedel. Mit ihrem konventionellen 
Ackerbaubetrieb bauen sie die Haupt-
früchte Winterweizen, Raps, Ackerbohne, 
Wintergerste und Körnermais an. Ökolo-
gische Unterstützung erhalten die Bloh-
mes im Rahmen des FINKA-Projektes 
durch Uwe Michaelis aus Bremen. Dieser 
führt einen Ackerbaubetrieb, mit wel-
chem er dem Anbauverband „Bioland“ 
angehört. Gesät werden die Hauptfrüch-
te Winterweizen, Ackerbohne und Raps.
Ein weiteres Betriebspaar bilden Hein-
rich Müller und Michael Kappel, de-
ren Betriebe beide im beschaulichen 
Westen im Kreis Verden liegen. Neben 
der konventionellen Bewirtschaftung 
seines Ackerlandes, hält Müller noch 
Mutterkühe. Kappel stellt mit seinem 
Bioland-zertifizierten Betrieb den öko-
logischen Gegenpart dar. Neben der 
Schweinehaltung baut er auf seinem 
Acker Kartoffeln, Ackerbohne, Körner-
mais, Ackergras, Zuckerrübe, Winterwei-
zen mit Untersaat Erbse, Wintergerste 

mit Inkarnatklee, Lupine und Hafer an.
Das dritte Betriebspaar aus dem Kreis 
Verden kommt aus Odeweg. Sowohl der 
konventionelle Betrieb von Gerd Bunke 
als auch der ökologische Naturland-Be-
trieb von Jan-Harmen Hesse konzentrie-
ren sich auf die Betriebsschwerpunkte 
Ackerbau und Mastschweine. Bunkes 
Hauptfrüchte sind Winterroggen, Winter-
gerste, Triticale und Mais. Die von Hes-
se Ackerbohne, Lupinen, Weizen, Gerste 
und Körnermais.
In Form von jährlichen Feldtagen und 
Abendveranstaltungen werden Inter-
essierte künftig über die Erkenntnisse 
und Erfolge des Projektes informiert. 
Ergänzend werden die Projektinhalte, 
auch über die Grenzen Rotenburgs und 
Verdens hinaus, auf folgender Internet-
seite und demnächst auch in den sozi-
alen Medien bereitgestellt: http://finka-
projekt.de/.
Verbundpartner im Projekt sind die 
Kompetenzzentrum Ökolandbau Nie-
dersachsen GmbH, das Netzwerk Acker-
bau Niedersachsen e. V., das Landvolk 
Niedersachsen e. V. sowie das Zoolo-
gische Forschungsmuseum Alexander 
Koenig, Bonn (ZFMK) und die Georg-
August-Universität Göttingen. 
Das Projekt FINKA wird gefördert durch 
das Bundesamt für Naturschutz mit 
Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit sowie dem Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz mit Mitteln des 
Niedersächsischen Ministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz und des Niedersächsischen 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Bau-
en und Klimaschutz. Das Projekt läuft 
bis Ende 2025.
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundes-
programm/projekte/projektbeschreibun-
gen/finka.html

Förderung von Insekten im Ackerbau 
Große Projekt-Beteiligung im Kreis Rotenburg und Verden
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Jedem Buern gehört Respekt gezollt. 
Wat dor in Berlin to‘n Thema Land-
wirtschaff afgeiht, hett mit Moral nix 
to do‘n. De Ministerinnen Klöckner 
un Schulze drückt de Buern den Hals 
to mit dat geschnörte Agrarpaket. Fro 
Merkels ,,Agrargipfel“ lett nich doran 
denken, an de Politik irgendwat to än-
nern. Alles schall digitaliseert weern, 
un wer sik dat nich leisten kann, hett 
den Trend verpasst, seggt de Kanzle-
rin.
,,Irst wenn de leste Acker brach ligt, 
de leste Stall leddig is, un de leste 
Weide to‘n Biotop mokt is, wüllt ji 
alle sehen, dat keener von Ideologie 
satt ward!“ hett Buer Willi innen Netz 
kund do‘n, un recht hett he! Nich bloß 
bi‘n Schach ward de Buer toirst op-
fert, dormit de Grooden noch grötere 
Sprünge moken künnt. Weenn näm-
lich de Buern arm weerd, ward dat 
ganse Land arm.
Alle Dische blievt leddig, wenn dat 
keene goldgeelen Kornfelder, kee-

ne Kartüffeln, keene Röben, keene 
Mölk, keen Fleesch mehr givt. Von 
dat Geld, dat de Konzerne de Buern 
wegnehmt, ward keener satt!
Otto von Bismarck, de preußisch-
dütscher Staatsmann (1815-1895), 
hett schräben: ,,Im Verfall der Land-
wirtschaft sehe ich eine der größten 
Gefahren für unsere staatlichen Ver-
band.“
De Preußenkönig Fritz II. (1740-1786) 
wüsste domols all längst: ,,Die Land-
wirtschaft ist die erste aller Künste. 
Ohne sie gäbe es keine Kaufl eute, 
Dichter und Philosophen. Nur das ist 
wahrer Reichtum, was die Erde her-
vorbringt.“
Kiek an, fröher wüsste man Be-
scheed! Kiek no Berlin un Brüssel, 
dor fallt di nix mehr to in! Bloß düt: 
Geldgier un Macht sünd geil! Wat 
schert jem de Buern! De mössten 
sik dotschämen! Eenes aver stimmt: 
Ackerbo un Vehhaltung sünd de Wud-
deln aller Bildung in de Welt.

So geiht Politik mit Buern üm

Rotenburg/Verden (sie). Den nahen-
den Frühling und das bevorstehende 
Osterfest, nahm sich das Landvolk 
Rotenburg-Verden zum Anlass, um 
Grundschulkindern eine kleine Freu-
de zu bereiten. Zu diesem Zweck wur-
de die Imkermischung Verden über 
den gemeinsamen Förderverein vom 
Landvolk und Landfrauen, NEUA e. V., 
an die Grundschulen verteilt. Zwar 
war die Imkermischung ursprünglich 
zum Anlegen von Blühstreifen durch 
Landwirte und Imker gedacht, doch 
mittlerweile überzeugt die vielver-
sprechende Saatgutmischung auch 
Hobbygärtner und Insektenfreunde 
außerhalb der Landwirtschaft. 
Ziel der Aktion ist es, den wöchentli-
chen Blühfortschritt zu beobachten und 
auf spielerische Weise zu lernen, dass 
es für die blühende Sonnenblumen-
pracht auch an entsprechender Pfl ege 
bedarf. Die Kinder können hierdurch 
allerdings nicht nur selbst Verantwor-
tung übernehmen, sondern nebenbei 
auch etwas Gutes für die Insektenwelt 
tun. Denn die Imkermischung Verden 
wurde mit dem Ziel entwickelt Bienen, 
Hummeln und anderen Insekten ein 
durchgängiges Nahrungsangebot zu 
ermöglichen. Daher sind die einzelnen 
Komponenten der Saatgutmischung 
so abgestimmt, dass der Fokus nicht 
auf einer möglichst bunten Blütenwie-
se liegt, sondern den fl eißigen Helfern 
vom Frühjahr bis in den späten Herbst 
Pollen sowie Nektar zur Verfügung ste-
hen. Die schönen Sonnenblumen wer-
den die Kinderaugen jedoch erstrahlen 
lassen und zudem eine Vielzahl an In-
sekten anlocken, die fortan von Groß 
und Klein bestaunt werden können.
Auch nach diesem Projekt möchten 
Landvolk und Landfrauen mit dem För-
derverein weiterhin Kindern und Leh-

rern Einblicke in unsere Landwirtschaft 
verschaffen und zeigen, wo eigentlich 
unsere Milch oder unser Frühstücksei 
herkommt. Sobald die Corona-Situ-
ation es wieder zulässt, werden wie 
gewohnt Besuche auf den hofeigenen 
Lernstandorten angeboten. 

Osteraktion
Landwirte und Kinder lassen es blühen

Verden (sie). Der erfahrene Imker 
Heinrich Kersten aus Verden-Eissel 
hat eine Untersuchung in die Wege 
geleitet, die belegt, dass es trotz 
Rapsblütenbehandlung mit einem 
Fungizid möglich ist, rückstands-
freien Frühtrachthonig zu gewinnen. 
Von einem zertifi zierten Bremer Qua-
litätsprüfungslabor ließ er ein Glas 
des Frühtrachthonigs auf knapp 700 
Parameter untersuchen. So wurden 
u.a. auch die im Fungizid „Cantus 
Gold“ enthaltenen Wirkstoffe Bos-
calid und Dimoxystrobin kontrolliert. 
Das Ergebnis: Sämtliche untersuchte 
Parameter waren nicht nachweisbar 
oder lagen unterhalb der Berichts-
grenze. 

Kersten erklärt, dass dieses Resultat 
auf einer freiwilligen Absprache mit 
den Landwirten beruhe, bei der man 
sich darauf geeinigt habe, die Anwen-
dung des Fungizids, auch beim Ein-
satz von B4-Mitteln, erst nach dem 
Ende des Bienenfl uges vorzunehmen. 
Mindestens 24 Stunden vor der Blü-
tenbehandlung würden die Landwirte 
den Kontaktimker über die geplante 
Maßnahme informieren, woraufhin 
dieser weitere Imker im Flugkreis des 
Rapsfeldes kontaktiere. Vereinbart 
wurde zudem, dass die Landwirte 
möglichst an jenem Feldende mit der 
Pfl anzenschutzmaßnahme beginnen 
das am weitesten vom Bienenstand 
entfernt ist.

Mondays 
for Future
Lohne (sie). Der Fragestellung wie 
Landwirtschaft und Klimaschutz zu-
sammenpassen, widmeten sich ein 
Landwirt und ein „Fridays for Future“-
Aktivist am 22. März auf der neu ge-
stalteten Facebook-Seite der Landvolk-
Imagekampagne „Echt grün – Eure 
Landwirte“. Mit Moderation von Philipp 
Hannöver unter dem Titel „Mondays for 
Future“ saß der 24-jährige Agrarstu-
dent Lars Ruschmeyer aus dem Kreis 
Rotenburg dem 18-jährigen Klimaakti-
visten aus Oldenburg, Ole Pruschitzki, 
gegenüber. Der Klimaaktivist brachte 
drei Thesen mit in die Diskussion, die 
neben einem generellen Systemwech-
sel in der Gesellschaft auch den Aus-
stieg aus der Tierhaltung beinhalteten. 
In einer knappen Stunde wurde eine 
spannende Diskussion unter Einbrin-
gung von Zuschauerfragen geführt. Ru-
schmeyer stellte am Ende der Diskus-
sion passend klar, dass beide Seiten 
„parallel auf ein Ziel zufahren“. Er ap-
pellierte an die Landwirte, auf die Ver-
braucher zuzugehen und den Dialog zu 
suchen sowie Einladungen auf die Höfe 
auszusprechen. Nur mit einem Dialog 
kann das gemeinsame Ziel des Klima-
schutzes auch erreicht werden.
Auch Klimaaktivist Pruschitzki teilte 
am Ende den Eindruck, dass Landwirt-
schaft und Klimaschutzaktivisten ein 
gemeinsames Ziel haben.
Wer sich die ganze Diskussion an-
schauen möchte, fi ndet den Beitrag auf 
www.facebook.de/eurelandwirte unter 
dem Titel „Mondays for Future“.

Wir schnacken nicht, 
wir packen an!
Rotenburg/Verden (sie). Bereits in 
der letzten Ausgabe berichteten wir 

über die Aktion „Bienenfreundlicher 
Landwirt“, an der im letzten Jahr be-
reits rund 450 Landwirte mit Begeiste-
rung teilnahmen. Anfang März ist das 
Projekt durch die Versendung der An-
meldebögen auch im Verbandsgebiet 
Rotenburg-Verden gestartet. 
Im Rahmen der Image-Initiative „Echt 
grün – Eure Landwirte“ wurden ge-
meinsam mit dem Bieneninstitut Cel-
le (LAVES Institut für Bienenkunde 
Celle) Maßnahmen entwickelt, wie wir 
Landwirte – über unsere tagtäglichen 
Anstrengungen hinaus – Insekten be-
sonders schützen können. Ziel ist es 
dabei, auch andere Mitmenschen zum 
Schutz der Natur und Artenvielfalt zu 
animieren. Um sicherzustellen, dass 
das angedachte Konzept den Wildin-
sekten auch tatsächlich hilft, wurden 
gemeinsam mit dem Bieneninstitut 
Celle unterschiedliche Ansätze aus-
gearbeitet. Es entstand ein Maßnah-
menkatalog, der sich in vier Kategorien 
aufteilt: Maßnahmen auf der Hofstelle, 
auf den Ackerfl ächen, Anstrengungen 
auf Grünland und die Kooperation mit 
Imkern, Jägern oder Umweltschutzver-
einen. Weitere Informationen zu der 
Aktion und den konkreten Maßnahmen 
fi nden Sie auf der Website des Land-
volks Rotenburg-Verden unter: www.
landvolk-row-ver.de 
Landwirte, die Interesse an einer Teil-
nahme haben, können sich noch bis 
zum 21 Juni 2021 unter folgendem 
Link registrieren: https://eure-landwir-
te.de/bfl -21/

Morgenroutine 
im Kuhstall
Hemsbünde (sie). Wie startet ein 
Milchbauer eigentlich in seinen Tag? 
Dies konnten interessierte Verbrau-
cher auf den Social-Media-Kanälen von 
„Echt Grün – Eure Landwirte“ erfahren. 
Mit Hilfe einer GoPro-Kamera konnten 

die Zuschauer den Landwirt Hennes 
Scheele aus Hemsbünde während sei-
ner Morgenroutine im Kuhstall beglei-
tet. Dadurch, dass die GoPro-Kamera 
am Kopf befestigt wurde, konnten die 
Zuschauer den Vormittag im Stall tat-
sächlich ganz aus den Augen des Land-
wirts miterleben und hierdurch einen 
authentischen Einblick in die moderne 
Kuhhaltung erlangen. Wer sich das Vi-
deo ansehen möchte, kann dies wei-
terhin auf den Social-Media-Kanälen 
des Landvolks Rotenburg-Verden oder 
der Imagekampagne „Echt Grün – Eure 
Landwirte“ tun.

Frag einen Landwirt 

Holtum-Geest (sie). In dem online For-
mat „Frag einen Landwirt“ wurde den 
Verbrauchern über die Fragefunktion 
in der Instagram-Story die Möglichkeit 
geboten der Kirchlintler Landwirtin Rie-
ke Ehlers Fragen rund um das Thema 
konventionelle Schweinehaltung zu 
stellen. Diese beantwortete die Studen-
tin aus dem Schweinestall heraus und 
zeigte dabei auf, dass die konventionel-
le Schweinehaltung nicht nur vielseitig 
ist, sondern um einiges besser, als ihr 
weit verbreiteter Ruf. Auch dieses Vi-
deo ist auf dem Instagram-Kanal der 
Imagekampagne „Echt Grün – Eure 
Landwirte“ unter den Story-Highlights 
jederzeit einsehbar. 

Einblicke in unsere Imagekampagne 
„Echt Grün – Eure Landwirte“

Trotz Behandlung 
ohne Rückstände
Frühtrachthonig unterhalb der Grenzwerte

„DAS ACKERN
HAT SICH
GELOHNT!“

  Herzlichen Glückwunsch
zum Abi 2021!

www.eure-landwirte.deIm Verbandsgebiet werden gemeinsam mit „Echt 
Grün – Eure Landwirte“ in mehreren Jahrgangs-
büchern  der Abitur-Abschlussklassen diese An-
zeigen geschaltet.

www.eure-landwirte.de

LASST EUCH AUSZEICHNEN ZUM 
BIENENFREUNDLICHEN 
LANDWIRT 2021

WIR SCHNACKEN NICHT, WIR PACKEN AN.
MITMACHEN BEI DER AKTION:

BIENENFREUNDLICHER  
LANDWIRT 2021.

Weitere Infos:
Landvolk-Rotenburg-Verden e.V.
Wanja Sievers
Telefon: 0 42 61 / 6303 102
E-Mail: sievers@landvolk-row-ver.de
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Demonstration vor dem Brandenburger Tor

Bürgermeisterkandidat Frank Holle zu Gast beim Landvolk

ROW-VER (lpd). „Die Machbarkeits-
studie mit ihren Finanzierungsvor-
schlägen für mehr Tierwohl liegt nun 
zwar vor, aber jetzt muss die Politik 
auch zeigen, dass sie willens ist, uns 
Landwirte und Tierhalter bei der Um-
setzung für ein Mehr an Tierwohl auch 
zu unterstützen. Dazu gehört vorran-
gig, dem Vorschlag des Bundesrates 
für das sich im parlamentarischen 
Verfahren befi ndliche Baulandmobi-
lisierungsgesetz zu folgen, um den 
Umbau zu Tierwohlställen zu ermög-
lichen“, zeigt Landvolk-Vizepräsident 
Jörn Ehlers auf.
Es sei weder dem Tier- und Natur-
schutz noch der Gesellschaft damit 
gedient, mit diesen wichtigen Themen 
Wahlkampf zu machen. „Wir Bauern 
benötigen verbindliche Zusagen und 
Versprechen, die über den Wahlkampf 
hinausgehen. Man kann nicht laufend 
mehr Tierwohl predigen, dann aber 
die Bauern beim Stallumbau in der 
Warteschleife lassen“, fordert Ehlers 
die Verantwortlichen in der Politik zum 
Handeln auf.
Aktuell fi nden die parlamentarischen 
Beratungen zum sogenannten Bau-
landmobilisierungsgesetz statt. „Das 
Baugesetzbuch ist somit „offenge-
stellt“. Jetzt heißt es, die rechtlichen 
Voraussetzungen festzulegen, damit 
wir Tierhalter bei den zuständigen Bau-
behörden vor Ort endlich eine Geneh-
migung für einen tierwohlgerechten 
Umbau unserer Ställe bekommen“, 
erläutert Ehlers als Vorsitzender des 
Veredlungsausschusses im Landvolk 

Niedersachsen. Schon im Vorfeld 
habe das Landvolk die Vorschläge der 
Borchert-Kommission wohlwollend zur 
Kenntnis genommen, sofern die Be-
zahlbarkeit gewährleistet ist. „Auch die 
Machbarkeitsstudie fordert, dass für 
mehr Tierwohl in den Ställen deutliche 
genehmigungsrechtliche Erleichterun-
gen für den Tierwohlstallbau stattfi n-
den müssen“, führt Ehlers aus. Auch 
auf niedersächsischer Ebene hatte 
der interministerielle Arbeitskreis Tier-
schutz (IMAK) diese Erleichterungen 
gefordert, weshalb sich auch das Land 
im Bundesrat für die Änderungen er-
folgreich eingesetzt hatte.
„Jetzt ist also die Politik mit Bundes-
landwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner am Zuge, die Pfl öcke einzuschla-
gen“, fordert Ehlers auf. Auch die SPD 
sei gefragt, da sie aktuell den auch von 
den kommunalen Spitzenverbänden 
begrüßten Vorstoß des Bundesrates 
blockiere. Die Möglichkeit des Um- und 
Neubaus bei Ställen mit höheren Tier-
wohlstandards sei aber für die Umstel-
lung der Nutztierhaltung in Deutschland 
zentrale Voraussetzung. „Dazu muss es 
laut Baurecht erlaubt sein, die betrof-
fenen Ställe zu verändern, im Sinne 
des Tierwohls zu erweitern und notfalls 
durch einen vergleichbaren Neubau zu 
ersetzen, ohne die Tierzahl zu erhöhen. 
Unsere Landwirte stehen in den Startlö-
chern und warten auf den Startschuss. 
Ohne diesen ersten Schritt im Baurecht 
sind unsere Landwirte zur Vollbrem-
sung und zum Ausstieg gezwungen“, 
erklärt Jörn Ehlers abschließend. 

Planungssicherheit 
dringend notwendig
Politik muss Machbarkeitsstudie umsetzen

Rotenburg (sie). Frank Holle von der 
CDU kandidiert als nächster Bürger-
meister für Rotenburg. Aktuell ist 
Holle bereits als Bürgermeister in 
der Samtgemeinde Tarmstedt tätig, 
darüber hinaus ist er ebenfalls ei-

ner der beiden Geschäftsführer der 
Tarmstedter Ausstellung. 

Doch der Draht zur Landwirtschaft 
bestand bereits vor dem Geschäfts-
führerposten der berühmten Fachaus-

stellung, durch das Leben auf dem 
Dorf. Um die Wünsche und Anregun-
gen der Rotenburger Landwirtschaft 
für das angestrebte Amt aufzuneh-
men, statte Holle dem Landvolk Mitte 
März einen Besuch ab. 

ROW-VER (sie). Wie das Landvolk 
Rotenburg-Verden bereits über seine 
Rundschreiben berichtet hat, wurden 
namenhafte Großhändler für Pfl an-
zenschutzmittel (PSM), darunter etwa 
die Getreide AG (Hamburg), BayWa 
AG (München) und AGRAVIS Raiffei-
sen AG (Hannover), vom Bundeskar-
tellamt wegen Bildung eines PSM-
Kartells in den Jahren 1998 bis 2015 
zu hohen Bußgeldern verurteilt. Das 
ermöglicht es nun den Landwirten, 
die in den entsprechenden Jahren 
PSM bezogen haben, Schadensersatz 
in Anspruch zu nehmen. 
Der Anspruch richtet sich nicht gegen 
den direkten Vertragspartner vor Ort, 
sprich die Verkäufer, sondern aus-
schließlich gegen die Großhändler 
als Mitglieder des PSM-Kartells. Vom 
Grundsatz her haben Sie also einen 
Schadensersatzanspruch, wenn Sie 
PSM bezogen haben, die Ihr Verkäufer, 
wie etwa Raiffeisen-Genossenschaft 
oder sonstiger Landhandel, über die 
beteiligten Großhändler bezogen hat-
te. Dies müssen Sie mit den erhalte-
nen Rechnungen belegen. Es werden 
Einkaufsrechnungen für den Zeitraum 

1998 bis 2020 benötigt. Sofern kei-
ne Rechnungen für frühere Zeiträume 
vorhanden sind, können andere Un-
terlagen wie Bestellformulare, Liefer-
scheine oder Buchungssätze/GuV zum 
Nachweis vorgelegt werden. Die Durch-
setzung Ihres Anspruches wäre im je-
weiligen Einzelfall trotzdem noch mit 
einem schwer kalkulierbaren Prozess-
kosten-Risiko verbunden, da der kon-
krete Schaden zunächst errechnet und 
beziffert sowie vermutlich danach noch 
über aufwendige Gutachten bewiesen 
werden muss. Auch Verjährungsfra-
gen sind insoweit noch nicht eindeutig 
geklärt. Der Landesbauernverband 
konnte einen renommierten Berliner 
Rechtsanwalt mit großer Erfahrung im 
Kartellrecht dafür gewinnen, die Klagen 
vor Gericht zu vertreten. Das Landvolk 
bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, sich an 
Klägergemeinschaft zu beteiligen.

Modell 1 
Ohne Prozesskostenrisiko
Über einen sogenannten Prozesskos-
ten-Finanzierer werden alle Anwalts-, 
Gerichts- und Gutachtenkosten für Sie 
bezahlt. Für Sie entfallen somit das 
Prozesskostenrisiko. Sollte die Klage 

ganz verloren gehen, verbleiben die 
Kosten beim Finanzierer. Allerdings 
erhält der Finanzierer einen Anteil von 
voraussichtlich 25 Prozent des Ihnen 
zugesprochenen Schadensersatzes. 
Wenn Sie sich an dieser Klägergemein-
schaft beteiligen möchten, registrie-
ren Sie sich bitte bis zum 15. Mai mit 
Ihren Kontaktdaten und Ihrer Land-
volkmitgliedsnummer (einschließlich 
des vorangestellten Kreisverbands-
codes 1445-...) auf der Internetseite 
http://psmklage.landvolk.net.

Modell 2 
Mit Prozesskostenrisiko
Wenn Sie bereit sind, das Prozesskos-
tenrisiko und damit die evtl. entstehen-
den Prozesskosten selbst zu tragen, 
würden Sie den Ihnen möglicherweise 
zugesprochenen Schadensersatz in 
voller Höhe erhalten. Allerdings tragen 
Sie dann wie bereits oben erwähnt 
das volle Risiko. Wenn Sie dieses Mo-
dell wünschen, melden Sie sich bitte 
bei Alexander Kasten (Telefon: 04261 
6303212, E-Mail: kasten@landvolk-
row-ver.de). Hier würde dann eine wei-
tere Klägergemeinschaft angestrebt 
werden.

Pfl anzenschutzmittelkartell – 
Schadensersatzklage 
Klägergemeinschaft für Landvolk-Mitglieder

Jörn Ehlers im Schweinestall.

Berlin (sie). Dem stürmischen Win-
terwetter zum Trotz machte sich der 

LsV mit seinen Treckern Anfang Feb-
ruar erneut auf den Weg nach Berlin, 

um den Niedersächsischen Weg ge-
gen das API zu verteidigen. 

Ende März wurde der Kampf für ei-
nen kooperativen Insektenschutz mit 
der Landwirtschaft in der Hauptstadt 
fortgeführt. Vor dem Brandenburger 
Tor organisierte der LsV u. a. eine Po-
diumsdiskussion mit mehreren Ver-
bänden. Auch der CDU-Bundestags-
abgeordnete Andreas Mattfeldt nahm 
an der Demonstration teil und zeigte 
sich solidarisch. Gemeinsam mit den 

Landwirten müsse ein Weg gefunden 
werden, wie Arten- und Insektenschutz 
effektiv umgesetzt werden könne. Hier 
habe man in Niedersachsen bereits 
den „Niedersächsischen Weg“ entwi-
ckelt. Dieser sei der einzig Richtige, 
machte er deutlich. Deshalb werde er 
im Deutschen Bundestag gegen das 
Gesetz in seiner jetzigen Form stim-
men.

Andreas Mattfeldt, Claus Tietjen, Svenja Hoops, 
Cord Hoops, Dirk Gieschen (von links) vor dem 
Brandenburger Tor.       Foto: Gieschen
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Ich bin Johannes Ritz, 30 Jahre alt, aus 
Sehlingen in der Gemeinde Kirchlin-
teln und ich freue mich, dass ich bei 
der Wahl das Vertrauen erhalten habe 
und nun den Vorstand verstärken darf.
Bereits während meiner Schulzeit habe 
ich auf dem Betrieb meiner Eltern aus-
geholfen, auf dem ich mit meinen drei 

Geschwistern aufgewachsen bin. Die 
Arbeit in der Natur, sowie insbesondere 
die Arbeit mit den Tieren hat mir dabei 
immer viel Freude bereitet. Dabei war 
es klasse, insbesondere in arbeitsrei-
chen Zeiten, einen guten familiären 
Zusammenhalt zu erleben. Diese Le-
bensweise in Verbindung mit der Na-

tur habe ich bereits in dieser Zeit sehr 
zu schätzen gelernt, sodass ich nach 
meinem Schulabschluss eine landwirt-
schaftliche Ausbildung absolviert habe.
Dabei habe ich ein Jahr auf einem 
Milchvieh- und Bullenmastbetrieb im 
Emsland, sowie ein Jahr auf einem Be-
trieb mit Ackerbau und Sauenhaltung 
im geschlossenen System in Dörverden-
Stedorf gelernt. Anschließend habe ich 
in Osnabrück Landwirtschaft studiert.

Auf meinem elterlichen Betrieb mit 
etwas Forst, hauptsächlich Ackerbau 
und Schweinemast in Außenklimastäl-
len wurden bis 2014 auch noch Sauen 
gehalten, was jedoch leider aufgege-
ben werden musste. Ich selbst bin seit 
2015 verantwortlicher Betriebsleiter mit 
Ackerbau und Kommunalarbeiten. Für 
einige Zeit habe ich eine Speisepilzpro-
duktion betrieben und möchte zukünftig 
in den Bereich Schweinehaltung mit er-
höhten Tierwohlstandards investieren.

Die Landwirtschaft steht aktuell unter 

Druck von Politik und Gesellschaft. Die-
ser Entwicklung müssen wir mit Trans-
parenz und Aufklärung sowie deutlichen 
Botschaften an die Politik begegnen.
Bereits während meines Studiums in 
Osnabrück habe ich mich mit meinen 
Kommilitonen dafür eingesetzt, den 
Verbrauchern über soziale Netzwerke 
die Landwirtschaft zu erklären und ein 
realistisches Bild zu vermitteln. Dazu 
haben wir eine Internetpräsenz aufge-
baut ("Massentierhaltung aufgedeckt") 

und einen gemeinnützigen Trägerver-
ein gegründet.
Im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit 
möchte ich mich dafür einsetzen Verän-
derungen, die die Landwirtschaft in un-
serem Verbandsgebiet betrifft, positiv zu 
gestalten. Auch möchte ich versuchen, 
der Bevölkerung die Landwirtschaft 
wieder näher zu bringen, damit unsere 
Lebensweise, die geprägt ist durch die 
Verbindung mit der Natur, auch zukünf-
tigen Generationen noch offensteht.

Verden/Kükenmoor (sie). Bezugneh-
mend auf die Folgen der Trinkwas-
serförderung des Wasserwerks Lan-
genberg vom Trinkwasserverband 
Verden lud Landvolk-Vizepräsident 
und Vorsitzender des Kreisverbandes 
Jörn Ehlers Lokalpolitiker und Land-
wirte zu einem Gespräch im Verdener 
Moor ein. 
Angesichts der zukünftig zu erwar-
tenden Trockenperioden steigt zuneh-
mend die Konkurrenz um das Wasser 
für die urbane- und landwirtschaftliche 
Nutzung. Auch in Kükenmoor bereiten 
die Pläne für das Wasserwerk Lan-
genberg den Landwirten große Sorge. 
Denn trotz des nachweislich sinkenden 
Wasserspiegels möchte der Trinkwas-
serverband Verden eine Genehmigung 
erlangen, um zusätzlich rund 25 Pro-
zent mehr Grundwasser fördern zu dür-
fen. Somit würde die tatsächlich geför-
derte Menge von derzeit 2,5 Millionen 
Kubikmeter jährlich auf sogar 3,1 Mil-
lionen Kubikmeter jährlich ansteigen. 
Doch damit nicht genug, denn bereits 
für die Beantragung der anvisierten 
Förderungsmenge werden laut der Un-
teren Naturschutzbehörde Ausgleichs-
maßnahmen erforderlich, wodurch 
landwirtschaftliche Flächen betroffen 
sein könnten. So müssen die Landwirte 
nicht nur um die ausreichende Wasser-
versorgung ihrer Feldfrüchte bangen, 
sondern gleichzeitig auch den Verlust 
der Ackerflächen fürchten. „Damit wäre 
die Landwirtschaft gleich zweimal der 
Verlierer.“, zeigt sich Ehlers entrüstet. 
Indem Ausgleichsmaßnahmen erfol-
gen sollen bevor die Genehmigung 
überhaupt bewilligt wurde, greift man 
dieser bereits vor. Ehlers appellierte 
daher an die politischen Vertreter, die-
se mögen an den Landkreis herantre-
ten, um diesem Vorgehen Einhalt zu 
gebieten.
Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang 
Rodewald setzt zunächst die Priorität zu 
Gunsten einer ausreichenden Trinkwas-
serversorgung, macht hierbei aber deut-
lich: „Ich trete sehr wohl dafür ein, dass 
dort wo man in das Flächeneingentum 
anderer eingreift, dies nur mit der Ein-
willigung des Landwirts geschieht.“ Um 
die berechtigten Interessen von Land-
wirtschaft, Naturschutz und Trinkwas-
serverband unter einen Hut zu bringen, 
würde er es begrüßen sich zusammen 
an einen Tisch zu setzen und gemeinsa-
me Lösungen zu finden. Diesen Ansatz 
verfolgt auch Arne Jacobs von der Kirch-

lintler CDU. Zudem wirft er die Frage 
auf, ob es tatsächlich Sinn macht nur an 
drei Standorten zu fördern. Seine Idee: 
Anstatt eines Neubaus am Standort Kü-
kenmoor einen vierten komplett neuen 
Standort zu errichten, um die einzelnen 
Standorte zu entlasten. 
Auch mit Blick auf die zunehmenden 
Trockenperioden und die auf Bundes-
ebene geplante Moorschutzstrategie 
zweifelt das Landvolk an der Sinnhaf-
tigkeit des Vorhabens zur Trinkwasser-
förderung. Kreistagsmitglied Wilhelm 
Hogrefe gab zu denken, dass in den 
letzten Sommern zu wenig Wasser ge-
fallen sei und das ursprüngliche Kon-
zept des Trinkwasserverbandes daher 
nicht mehr aufginge. Ein ganz neuer 
Ansatz müsse her, um die Wasserwert-
schöpfung zu steigern. Das Landvolk 
kritisiert zudem, dass die Förderung 
im Wasserwerk Langenberg durch ei-
nen Bewilligungsbescheid genehmigt 
wurde der lediglich bis zum 30. Sep-
tember 2008 galt. Seither läuft die 
Förderung mit vorläufiger Erlaubnis 
unter Maßgabe des Bewilligungsbe-
scheides des Jahres 1978. Eine neue 
Genehmigung steht ganze 13 Jahre 
später immer noch aus. Ganz ähnlich 
sieht es bei dem Verdener Wasserwerk 
Panzenberg aus. Hier wird inzwischen 
seit zwölf Jahren auf eine neue Geneh-
migung gewartet. Veraltete Gutachten 
führen nun dazu, dass das im letzten 
Jahr beim Landkreis Verden initiierte 
Beweissicherungsverfahren, mit dem 
der Trinkwasserverband nachweisen 
muss, dass nicht mehr Wasser geför-
dert wird als von oben nachkommt, nur 
schleppend vorangeht. Erst 2022 ist 
mit den vollständigen Antragsunterla-
gen zu rechnen. Somit wurde das Was-
serrechtsverfahren noch nicht weiter 
vorangetrieben. Daher empfindet das 
Landvolk es nur als sinnvoll, zum jet-
zigen Zeitpunkt auch die Beregnungs-
anliegen der Landwirtschaft bei der 
Prüfung der Genehmigung miteinzube-
ziehen. Schon im letzten Jahr wurde im 
Verdener Kreisgebiet der Beregnungs-
verband Verden auf den Weg gebracht. 
Ein Ziel dieser Interessengemeinschaft 
ist es bürokratische und rechtliche Fra-
gen im Rahmen der Grundwasserförde-
rung möglichst effizient handzuhaben. 
Wer sich für eine Mitgliedschaft im 
Beregnungsverband Verden interes-
siert, sollte sich gerne unter folgender 
E-Mail-Adresse melden: sievers@land-
volk-row-ver.de 

Raum Rotenburg (sie). Die Bundes-
netzagentur hat in der Planung des 
SuedLink am 26. März für die Vorha-
ben 3 und 4 zwei Entscheidungen in 
der Bundesfachplanung getroffen 
und den gemeinsamen Trassenkorri-
dor von Scheeßel nach Bad Ganders-
heim/Seesen und insbesondere den 
wichtigen Abschnitt von Scheeßel 
nach Visselhövede festgelegt. Dieser 
Trassenkorridor ist insgesamt 190 Ki-
lometer lang. 
Beginnend von Scheeßel verläuft er 
in südlicher Richtung, stößt linksseitig 
von Brockel auf die B71, führt unter-
halb von Brockel weiter und zwischen 
Brockel und Bothel hindurch, umgeht 
Bothel östlich, läuft an Neu Bretel vor-
bei und quert die B440 oberhalb von 
Wittorf und verläuft weiter in südlicher 
Richtung linksseitig an Jeddingen vor-
bei und verlässt bei Bleckwedel das 
Kreisgebiet. Sie können die Details der 
Entscheidung sowie die entsprechen-
den groben Lagepläne unter folgenden 
Adressen im Internet abrufen: 
www.netzausbau.de/vorhaben3-b 
www.netzausbau.de/vorhaben4-b 

Im Nachfolgenden sind einige  
Auszüge für Sie aufbereitet: 
Die Bundesnetzagentur stellt fest, dass 
in Bereichen mit vorhandenem Gehölz-
bewuchs (Wald) die Möglichkeit der Un-
terbohrung zu prüfen ist. Soweit Wald 
in Anspruch genommen wird, sollen be-
reits geschädigte Wälder in Anspruch 
genommen werden.
Es ist ein Bodenschutzkonzept für das 
Bauvorhaben zu erarbeiten. 
In Abhängigkeit von der konkreten 
Organisation des Bauablaufes ist die 
Bauphase auf acht- bis zwölf Wochen 
je Kilometer begrenzt. Der Arbeitsstrei-
fen wir ca. 55 Meter Breite in Anspruch 
nehmen, der bei Möglichkeit auf 30 
Meter zu reduzieren ist. 
Unter Berücksichtigung dieser Vorga-
ben stellt die Bundesnetzagentur fest: 
„Sofern sich in der Planfeststellung 
raumkonkrete Konflikte mit Vorbehalts- 
und Vorsorgegebieten Landwirtschaft 
abzeichnen, sind insbesondere die 
Maßnahmen: 
1. angepasste Feintrassierung 
2. Vorerkundung zur Planung der Bau-

stelleneinrichtungsflächen und de-
ren Zufahrten nach umweltfachli-
chen Kriterien 

3. Schutz vor Bodenverdichtung 
4. Bodenlockerung/Rekultivierung 
5. Umsetzung von Maßnahmen aus 

einem Bodenschutzkonzept, Über-
wachung durch Bodenbaubeglei-
tung zu prüfen und sachgerecht 
anzusetzen, um eine dauerhafte 
Beanspruchung und nachteilige Be-

einträchtigung der Landwirtschaft 
zu vermeiden.“

Die Bundesnetzagentur stellt zu den 
Auswirkungen des Trassenbaues fest: 
„Temporäre Auswirkungen sind insbe-
sondere in der Bauphase zu erwarten. 
Dauerhafte Auswirkungen auf Boden-
gefüge oder Bodenwasserhaushalt 
können z. B. durch unsachgemäßen 
Wiedereinbau des Bodens auftreten. 
Diese Auswirkungen sollen durch ein 
in der Planfeststellung zu erstellendes, 
detailliertes Bodenschutzkonzept und 
durch eine Bodenkundliche Baubeglei-
tung verhindert bzw. minimiert werden. 
Die Bundesnetzagentur hat Mindestin-
halte für den Bodenschutz – auch 
hinsichtlich einer Bodenkundlichen 
Baubegleitung – im Rahmenpapier 
„Bodenschutz beim Stromnetzausbau“ 
(BNetzA, Juni 2019) festgeschrieben.“ 
Ferner stellt die Bundesnetzagentur 
fest: „Der Umgang mit vorhandenen 
Drainagen, der auch in der Behörden- 
und Öffentlichkeitsbeteiligung vorge-
tragen wurde, ist im Detail und grund-
stücksscharf in der Planfeststellung zu 
betrachten. Dazu werden ausweislich 
der Ausführungen der Vorhabenträ-
ger in der § 8 Unterlage im jeweili-
gen Einzelfall Informationen zur Lage 
von Drainagen eingeholt. Sofern sich 
die Zerstörung von Drainagen nicht 
vermeiden lässt, sollen diese wieder 
fachgerecht hergestellt werden. Bau-
zeitliche Beschränkungen und Ausfälle 
werden nach Angaben der Vorhaben-
träger im Erörterungstermin nach den 
allgemeinen Grundsätzen auf vertragli-
cher oder gesetzlicher Basis finanziell 
entschädigt. 
In der Behörden- und Öffentlichkeits-
beteiligung haben Einwender und 
Stellungnehmer Sorgen mit Blick auf 
die anschließende landwirtschaftliche 
Nutzung der Trasse vorgetragen. Die 
Vorhabenträger legen in ihrer Erwide-
rung nachvollziehbar dar, dass tem-
porär beanspruchte Flächen nach der 
Bauphase und einer entsprechenden 
Wiederherstellung sowie einer Rege-
nerationsphase grundsätzlich wieder 
der landwirtschaftlichen Nutzung zur 
Verfügung stehen. Der Schutzstreifen 
von elf bis 18 Meter Breite auf der Nor-
malstrecke bzw. 21 bis 34 Meter Breite 
auf der Stammstrecke müsse von tief-
wurzelnden Gehölzen sowie Gebäuden 
freigehalten werden. Im Übrigen erfol-
ge grundsätzlich keine Einschränkung 
der landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tungsfläche.“ 
Bezüglich der Erderwärmung durch die 
Verlegung der Kabel wird festgestellt: 
„Die Vorhabenträger haben ausge-
führt, dass es keine durch Studien be-
legten Hinweise auf Auswirkungen sig-
nifikanten Ausmaßes auf Pflanzen oder 
Tiere durch die betriebsbedingte Wär-

meemission von Erdkabeln gebe (vgl. 
§ 8 Unterlage II, Kap. 2.5.3). Demnach 
wurde nachvollziehbar in der Bundes-
fachplanung noch keine abschließen-
de Bewertung von Auswirkungen der 
Bodenerwärmung auf die Landwirt-
schaft vorgenommen, da einerseits die 
für eine Ermittlung relevanten Kenn-
größen erst in der Planfeststellung 
ermittelt werden können und anderer-
seits eine Bewertung erst im Einzelfall 
unter Berücksichtigung der konkreten 
technischen Ausgestaltung und Umge-
bungsbedingungen erfolgen kann. Die-
se Kenngrößen werden nach Angaben 
der Vorhabenträger im Zuge der vorbe-
reitenden Baugrunduntersuchungen in 
der Planfeststellung ermittelt.“ 
Da nun nach der Entscheidung in der 
Bundesfachplanung das Planfeststel-
lungsverfahren beginnen wird wird 
diesbezüglich erklärt: „… für die Plan-
feststellung sowohl ein Bodenschutz-
konzept erstellt werden als auch eine 
bodenkundliche Baubegleitung durch-
geführt werden. Das Fachwissen über 
die örtlichen Besonderheiten vor Ort so-
wie über die Bewirtschaftung soll über 
die Einbindung der konkret betroffenen 
Landwirte vor Ort gewährleistet wer-
den. Gegenstand der bodenkundlichen 
Baubegleitung soll laut Vorhabenträger 
auch die Vermeidung der im Zuge der 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung vorgetragenen Bodenverdichtung 
und –vermischung sowie die vorherige 
Dokumentation der Bodenqualität sein. 
Eine Weisungsbefugnis ist ausweislich 
der Erwiderung der Vorhabenträger 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgese-
hen. Über die detaillierte Ausgestaltung 
der Baubegleitung, einschließlich etwa-
iger Weisungsbefugnisse, wird die Bun-
desnetzagentur in der anschließenden 
Planfeststellung entscheiden.“ 
Sofern Umwege durch die Bauarbeiten 
erforderlich werden wird festgestellt: 
„Soweit es um die Bauphase selbst 
geht, haben Einwender und Stellung-
nehmer in der Behörden- und Öffent-
lichkeitsbeteiligung die Sorge geäußert, 
dass sie in dieser Zeit größeren Umwe-
gen ausgesetzt seien. Die Vorhaben-
träger haben nachvollziehbar erwidert, 
dass es während der Tiefbauarbeiten zu 
Einschränkungen des Wegenetzes kom-
men könne. Es bestehe die Möglichkeit 
einer Aufwandsentschädigung mit Blick 
auf den tatsächlichen Aufwand.“ 
Die Verhandlungen mit TenneT und 
transnetBW bezüglich der Höhe der 
zu zahlenden Entschädigungen sowie 
der Zeitpunkte der Zahlungen werden 
derzeit mit Nachdruck geführt. Die 
Entscheidung der Bundesnetzagentur 
kann im Klagewege bei dem Vorgehen 
gegen die Zulassungsentscheidung der 
jeweiligen Ausbaumaßnahme angegrif-
fen werden. 

Trassenkorridor steht fest
SuedLink: Entscheidung über Abschnitt im Verbandsgebiet

Zielkonflikte  
in Kükenmoor
Grundwasser versus Moorschutz

Neu im Vorstand: Johannes Ritz
Landwirt neu ins Gremium gewählt
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Bei verpachteten Betrieben stellte 
sich immer wieder die Frage ob es 
sich bei dem Betrieb im Ganzen oder 
bei einzelnen Flächen um Betriebs-
vermögen oder vielleicht doch um Pri-
vatvermögen handelt.
Insbesondere Betriebe, die nicht steu-
erlich beraten wurden oder gar keinen 
Kontakt mehr zum Finanzamt hatte.
In der Vergangenheit gab es hier durch-
aus die Möglichkeit darüber nachzu-
denken, ob der Betrieb denn nicht 
vielleicht doch Privatvermögen sein 
könnte.
Dieser Ansicht hat der Bundesfi nanz-
hof einen Riegel vorgesetzt.
Im Ergebnis ist es ganz einfach: Liegt 
eine Betriebsaufgabeerklärung vor 
oder nicht? Das ist die einzige Frage, 
die es zu klären gilt.
Können wir nicht durch eine solche 
Erklärung und anschließende Versteu-

erung der damaligen stillen Reserven 
nachweisen, dass wir Privatvermögen 
haben, handelt es sich um Betriebsver-
mögen. Alles andere ist vom Tisch. 
Diese Haltung geben auch jüngste 
Urteile der Finanzgerichte so wieder 
(jüngst entschieden: FG Münster Urteil 
4 K 1326/17 F v. 6. 11. 2020).
Auch helfen einem Zusagen vom Steu-
erberater und auch von der Finanz-
verwaltung zur alten Rechtslage nicht 
weiter. Ohne Betriebsaufgabe kein Pri-
vatvermögen, da gibt es keinen (oder 
fast keinen) Spielraum.
Einzig noch unklar ist die Umsetzung 
der Finanzverwaltung. Wir wissen noch 
nicht ob es von dort Hilfe gibt, sei es 
durch hoffentlich großzügige Über-
gangsregelungen oder gar indem das 
Urteil nicht angewendet wird. Allein das 
bleibt Hoffnung. Allein einen einklagba-
ren Rechtsanspruch haben wir nicht.
Wer sich nicht sicher ist, fragt bei sei-

nem Steuerberater lieber noch einmal 
nach. Im Zweifel sollte über eine Be-
triebsaufgabe nachgedacht werden, ra-
ten die meisten Experten. Das ist zwar 
meist nicht billig, aber langfristig meist 
die richtige Lösung für nicht wirtschaf-
tende Betriebe.

Bezieher einer vorzeitigen Alters-
rente der Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) oder der Landwirt-
schaftlichen Alterskasse (LAK) 
dürfen bis zum Erreichen der Re-
gelaltersrente nur begrenzt hinzu-
verdienen. Bereits im Jahr 2020 
waren die Hinzuverdienstgrenzen 
befristet für das Jahr 2020 deutlich 
erhöht bzw. in der LAK ausgesetzt 
worden. 
Die Lockerungen beim Hinzuver-
dienst galten für jedermann und 
jedes Einkommen. Aufgrund der 
anhaltenden Pandemie wurden 
auch für das Jahr 2021 großzügige 

Hinzuverdienstregelungen getroffen. 
Wer eine vorzeitige Altersrente der 
DRV bezieht, kann dieses Jahr bis zu 
46.060 Euro (statt 6.300 Euro) rente-
nunschädlich hinzuverdienen und bei 
vorzeitigen Altersrenten der LAK ist 
jeglicher Zuverdienst erlaubt. 
Keine Ausnahmen gibt es allerdings 
auch in diesem Jahr für Erwerbsmin-
derungsrentner. Bei ihnen bleibt es 
dabei: Wer mehr als 6.300 Euro im 
Jahr (DRV) bzw. mehr als 450 Euro 
(LAK) monatlich hinzuverdient, erhält 
eine Rentenkürzung. 
Quelle: § 302 Abs. 8 SGB VI, § 106 Abs. 
9 ALG

Auch 2021 höhere 
Hinzuverdienstgrenzen

Liebe Mandanten,
an dieser Stelle würden wir Sie nor-
malerweise mit Informationen rund 

um die Überbrückungshilfe III versor-
gen. Doch wie schon bei den vergan-
genen Corona-Hilfsprogrammen spart 
die Bundesregierung auch diesmal 
nicht mit stetigen Änderungen rund 
um die Antragsvoraussetzungen und 
Förderhöhe. Und so ist das, was wir 
heute schreiben voraussichtlich auch 
schon wieder veraltet, wenn Sie diese 
Zeitung in den Händen halten. 
Gerade erst wurde eine grundlegende 
Überarbeitung des Hilfsprogrammes 
angekündigt – wir kennen bisher ei-
nige Eckpunkte, in den oft erwähnten 
FAQ und im Antragsportal sind diese 
jedoch bisher noch nicht eingearbei-
tet. 
Was wir wissen ist, dass es einen 
neuen Eigenkapitalzuschuss geben 
soll: wer im Förderzeitraum (Novem-
ber 2020 bis Juni 2021) in drei zu-

sammenhängenden Monaten einen 
Umsatzeinbruch von mindestens 50 
Prozent erlitten hat, soll zusätzlich 
zur Überbrückungshilfe noch einmal 
bis zu 40 Prozent der förderfähigen 
Fixkosten erstattet bekommen. Au-
ßerdem soll die maximale Förderhöhe 
von 90 Prozent auf nun 100 Prozent 
angehoben werden. Ein Großteil der 
weiteren angekündigten Änderungen 
dürfte für Sie als Landwirte weitest-
gehend uninteressant sein. Aber das 
BMWi wäre nicht das BMWi, hätte 
es nicht immer noch ein paar kleine 
Überraschungen parat. Wir bleiben 
bis dahin bei unserer Empfehlung mit 
der Antragstellung bis Juli bzw. August 
zu warten. Dann haben wir verlässli-
che Zahlen – und ein hoffentlich end-
gültiges Förderprogramm. 

Ihre Eva Hecker

EDITORIAL

ROW-VER (lv). Die vielfältigen Aktio-
nen des Landvolks beweisen es: Vol-
ler Tatendrang setzt sich der Verband 
für ein modernes Leben auf dem Land 
ein. Auch die Kooperation mit der Fir-
ma S&S Industrierad GmbH ist ein 
Schritt in diese Richtung. Landvolk-
Mitglieder haben hierbei die Möglich-
keit, Pedelecs zu einem Vorzugspreis 
mit bis zu 500 Euro Rabatt zu kaufen.

Was hält Sie noch davon ab, die mo-
torisierten Zweiräder zu nutzen, um 
auch in den besten Jahren mobil und 
unabhängig zu bleiben? Fragen über 
Fragen! Denn die Anschaffung eines 
E-Bikes möchte gut überlegt sein. Die 
drei häufi gsten Fragezeichen räumt der 
Geschäftsführer Justus Siggel hier aus 
dem Weg:
1. Ist ein E-Bike überhaupt etwas für 

mich?
Ein Elektrofahrrad ist ideal, wenn Sie 
im Alltag Unabhängigkeit und Komfort 
verbinden möchten. Statt schwitzend 
auf dem Rad zu strampeln, nutzen 
Sie den zuschaltbaren Motor nach Be-
darf. Schnell nochmal zum Kollegen im 
Nachbardorf fahren, wird mit dem E-
Bike zu einer erfrischenden Spritztour. 
Durch die individuelle Anpassung des 

Rades auf Ihren Körper sitzen Sie in be-
quemer und gesunder Haltung.
2. Wer baut mir das Rad auf und er-

klärt mir alles?

Etwa zwei Wochen nach dem Kauf wird 
das Wunschrad komplett aufgebaut zu 

Ihnen nach Hause geliefert. Ein Fach-
mann nimmt sich Zeit, ihnen alles ge-
nau zu erklären – von der Bedienung, 
den Einstellungsmöglichkeiten bis hin 
zur Akkuladung und der Pfl ege. Uns ist 
wichtig, dass Sie sich sicher fühlen und 
Spaß an Ihrem neuen Gefährt haben.
3. Wie oft muss das Rad gewartet 

werden und wer kümmert sich da-
rum?

Unsere Markenräder und Motoren sind 
hocheffi zient und wartungsarm. Ein 
jährlicher Check ist natürlich trotzdem 
sinnvoll, damit Sie sicher unterwegs 
sind. Auch hier kommt unser Mitar-
beiter direkt zu Ihnen nach Hause und 
prüft das E-Bike von Motor und Steuer-
lager bis hin zu den Bremsen. Dieser 
Service dauert etwa eine Stunde. Ist 
eine Reparatur nötig, wird auch diese 
vor Ihrer Haustür vorgenommen.
Sie können unseren Vor-Ort-Wartungs-
service einfach bequem als Zusatzopti-
on dazubuchen. Über lästige Werkstatt-
termine oder den Transport müssen 
Sie sich also keine Gedanken machen. 
So bleibt mehr Zeit für die schönen Din-
ge im Leben!
Mehr Informationen zu den E-Bikes fi n-
den Landvolk-Mitglieder auf der Websi-
te www.landvolk-fahrrad.de oder direkt 
bei ihrem Kreisverband.

E-Bikes auf dem Vormarsch
Fragen und Antworten zum Landvolk-Fahrrad

Anzeige

Verpachtung:

Sind verpachtete Flächen 
Privatvermögen?

ROW-VER (lpd). Die ab 2023 wirken-
de Reform der EU-Agrarpolitik (GAP) 
bringt für die Landwirtschaft in Nie-
dersachsen Veränderungen, die durch 
den aktuellen Kabinettsbeschluss des 
Bundes zur nationalen Umsetzung 
noch stärker ausfallen als erwartet, 
teilt der Landvolk-Pressedienst mit. 
Kernelement der Reform ist die besse-
re Honorierung von Umweltleistungen 
in der Landwirtschaft über neue freiwil-
lige Ökoregelungen. Die dazu notwen-
digen Möglichkeiten der betrieblichen 
Anpassungen sind in Niedersachsen 
aufgrund des großen Anteils an Betrie-
ben, die ihr Einkommen wegen geringer 
Flächenausstattung an Ackerfl ächen 
aus der Tierhaltung erwirtschaften, 
sehr begrenzt. Es droht daher in vie-
len Regionen wegen der strukturellen 
Gegebenheiten die Situation, dass die 
Ziele der Reform nicht erreicht werden 
und eine verstärkte Aufgabe von Betrie-
ben zu erwarten ist.
„Die von der Bundesregierung geplan-
ten Ökoregelungen sind gerade für un-

sere Futterbau- und Veredelungsbetrie-
be wenig geeignet“, erklärt Johannes 
Schürbrock, Vorsitzender im Ausschuss 
für Strukturpolitik des Landvolks Nie-
dersachsen. Schürbrock sieht hier 
Nachbesserungsbedarf, auch ökologi-
sche Aufwertungen oder Optimierung 
des Tierwohls einkommenswirksam zu 
honorieren, die nicht zu zusätzlichem 
Flächenbedarf führen.
Bei der aktuell geplanten Ausgestal-
tung der Ökoregelungen und Finanz-
transfers in Maßnahmen ohne positive 
Einkommenseffekte resultieren nach 
Berechnungen des Landvolks daraus 
Kürzungen für die Familieneinkom-
men in der Landwirtschaft von bun-
desweit etwa 1,8 Milliarden Euro bzw. 
40 Prozent. „Unsere niedersächsische 
Landwirtschaft ist durch ihre Struktur 
stärker betroffen als andere Regio-
nen, viele Betriebe arbeiten jetzt schon 
kaum kostendeckend“, betont Schür-
brock. Die in Niedersachsen ansässi-
gen „fl ächenarmen“ Tierhalter dürfen 
bei den Ökoregelungen und zusätzliche 

Aufl agen für die Grünland-
nutzung nicht benachtei-
ligt werden, fordert das 
Landvolk. „Hier muss der 
Bundestag für Korrektu-
ren sorgen und Vorschläge 
für wirksame Umwelt- und 
Tierwohlmaßnahmen mit 
wirtschaftlichen Anreizen 
für Landwirte aufnehmen“, 
erklärt Johannes Schür-
brock abschließend.

GAP: Zukunft vieler 
Betriebe gefährdet
Möglichkeiten der Umsetzung begrenzt

Foto: Landvolk
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Die Bundesregierung gibt einen Über-
blick über die bisherigen Corona-
Maßnahmen zur Unterstützung von 
Familien und Arbeitnehmern.

Zahlungsfrist für Corona-Prämie 
verlängert
Eine Corona-Prämie von bis zu 
1.500 Euro konnten Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern im vergangenen Jahr 
lohnsteuer- und sozialversicherungs-
frei zahlen. Wurde der Höchstbetrag 
in 2020 nicht ausgeschöpft, kann 
der nicht genutzte Teil noch bis zum 
30.06.2021 ausgezahlt werden. 
Der Betrag gilt dabei je Arbeitsverhält-
nis. Auch Minijobbern kann der volle 
Betrag gewährt werden, er wird bei 
der Berechnung der Minijob-Grenze 
nicht mitgezählt. Steuer- und sozial-
versicherungsfrei ist die Zahlung aber 
nur dann, wenn die Prämie zusätzlich 
zum anfallenden Lohn ausgegeben 
wird. Vorsicht: Schon die Formulierung 
„Für Corona-bedingte Mehrarbeit“ ist 
ein Problem, denn für die Mehrarbeit 
bestünde ohnehin der Anspruch auf 
Lohn.

Kinderbonus wird im Mai gezahlt
Wie im vergangenen Jahr, soll auch 
2021 ein Kinderbonus gezahlt werden. 
Dieses Mal beträgt er 150 Euro und 
soll im Mai für alle Kinder, für die in 
diesem Jahr in mindestens einem Mo-
nat Anspruch auf Kindergeld besteht, 
ausgezahlt werden. Da der Bonus in 
die Günstiger-Prüfung zum Kindergeld 
einbezogen wird, geht der Vorteil bei 
höheren Einkommen wieder verloren. 

Kinderkrankengeld
Das Kinderkrankengeld soll berufstäti-
gen Eltern ermöglichen, Lohnausfälle 
durch die häusliche Betreuung eines 
erkrankten Kindes auszugleichen. Auf-
grund der besonderen Herausforde-
rungen in der Corona-Pandemie wird 
dieser Anspruch für 2021 ausgeweitet. 
Demnach wurden die Kinderkranken-
tage von 10 auf 20 Tage pro Elternteil 
und Kind verdoppelt; für Alleinerzie-
hende von 20 auf 40 Tage pro Kind. 
Wichtig: Der Anspruch gilt nicht nur, 
wie normalerweise, bei Krankheit des 
Kindes, sondern auch, wenn Kitas 
und Schulen aufgrund der Corona-

Pandemie geschlossen oder nur ein-
geschränkt geöffnet haben und damit 
eine Betreuung des Kindes zu Hause 
erforderlich wird. Gesetzlich Versicher-
te haben einen Anspruch auf bis zu 90 
Prozent des ausgefallenen Nettover-
dienstes. Die gesetzlichen Kranken-
kassen können für diesen Fall aber ei-
nen Nachweis über die Aussetzung der 
Präsenzpflicht von Kitas und Schulen 
einfordern 

Lohnfortzahlungen
Eltern, die wegen behördlich ange-
ordneter Schließung von Schulen und 
Kitas ihre Kinder selbst betreuen müs-
sen, soll der entstehende Verdienst-
ausfall zu großen Teilen ausgeglichen 
werden. Sie haben Anspruch auf eine 
Entschädigung in Höhe von 67 Prozent 
des Verdienstausfalls. Der Anspruch 
gilt für insgesamt 20 Wochen: jeweils 
zehn Wochen für Mütter und zehn Wo-
chen für Väter - beziehungsweise 20 
Wochen für Alleinerziehende. Der Ma-
ximalzeitraum von zehn beziehungs-
weise 20 Wochen muss nicht an einem 
Stück in Anspruch genommen werden, 
sondern kann über mehrere Monate 
verteilt werden. Anspruchsberechtigt 
sind Sorgeberechtigte von Kindern, 
die das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder die behindert 
und hilfebedürftig sind. Voraussetzung 
ist, dass im Zeitraum der Kita- oder 
Schulschließung keine anderweitige 
zumutbare Betreuungsmöglichkeit für 
das Kind sichergestellt werden kann. 
Die Regelung gilt befristet bis zum 31. 
März 2021 

Kinderzuschlag
Der Kinderzuschlag unterstützt Alleiner-
ziehende und Familien mit kleinen Ein-
kommen. Monatlich können Familien 
einen Zuschlag von bis zu 205 Euro pro 
Kind erhalten. Ob und in welcher Höhe 
Anspruch besteht, hängt von verschie-
denen Faktoren ab, wie beispielsweise 
dem Einkommen oder dem Alter der 
Kinder. Um die Beantragung zu verein-
fachen, wurde die Vermögensprüfung 
vorübergehend erleichtert. Eltern müs-
sen demnach keine Angaben mehr zu 
ihrem Vermögen machen, wenn sie kein 
erhebliches Vermögen haben. Diese Re-
gelung gilt bis zum 31. März 2021. 

Entlastungsbetrag  
für Alleinerziehende
Der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende wurde für die Jahre 2020 und 
2021 deutlich angehoben. Er mindert 
die Grundlage für die Steuerberech-
nung. Das heißt, der Betroffene muss 
weniger von seinem Einkommen ver-
steuern. Er wurde von bislang 1.908 
Euro auf 4.008 Euro mehr als verdop-
pelt. Somit wird dem höheren Betreu-
ungsaufwand gerade für Alleinerzie-
hende in Zeiten von Corona Rechnung 
getragen

Elterngeld
Um werdende und junge Eltern wäh-
rend der Corona-Pandemie zu unter-
stützen, wurden die Sonderregelungen 
für das Elterngeld bis zum 31. Dezem-
ber 2021 verlängert. Demnach sol-
len Einkommensersatzleistungen wie 
beispielsweise Kurzarbeitergeld und 
Arbeitslosengeld I das Elterngeld nicht 
reduzieren. Dies betrifft Eltern, die bis-
lang in Teilzeit arbeiten und Elterngeld 
beziehen. Darüber hinaus können Mo-
nate mit geringerem Einkommen von 
der Elterngeldberechnung ausgenom-
men werden. Dies betrifft werdende El-
tern, die infolge der Corona-Pandemie 
Einkommensausfälle haben, etwa weil 
sie Kurzarbeitergeld beziehen 

Studium und Ausbildung
Auszubildende oder Studierende, die 
bereits vor der Pandemie BAföG erhal-
ten haben, bekommen das auch wei-
terhin - auch wenn die Ausbildungsstät-
te wegen Corona geschlossen ist oder 
Vorlesungen an Hochschulen entfallen. 
Zudem wurde der Zugang zur Leis-
tung deutlich erleichtert: Einen BAföG-
Antrag zu stellen, lohnt sich demnach 
für viele Studierende, die bislang mit 
einem Nebenjob genug verdient oder 
von ihren Eltern unterstützt wurden 
und deren Einkommen wegen der Co-
rona-Situation entfallen ist. Greift das 
BAföG nicht, können Studierende eine 
Überbrückungshilfe - bestehend aus ei-
nem nicht rückzahlbaren Zuschuss der 
Studierendenwerke und einem zinslo-
sen Studienkredit – beantragen 

Quelle: Bundesregierung online, 
Meldung v. 4.2.2021 

Corona I:

Wie Familien und Arbeitnehmer  
unterstützt werden

Nun ist Schluss: Die Ära des Ver-
pachtungs- oder auch Trennungsmo-
dells ist beendet. Pauschalierende 
Landwirte haben das Modell häufig 
bei größeren Investitionen genutzt, 
insbesondere für Stallbauten war es 
interessant. Die aktuelle Rechtspre-
chung macht nicht nur künftigen 
Gestaltungen den Garaus. Ein neuer 
Erlass greift nun auch in laufende 
Modelle ein.

Das Modell
Beispiel
Landwirt Schulz hat im Jahr 2015 für 
600.000 Euro netto einen Schwei-
nemaststall gebaut. Dabei hat Va-
ter Schulz den Stall gebaut, bewirt-
schaftet wird er jedoch durch die 
Schulz & Sohn GbR. Vater Schulz hat 
den Stall ab Januar 2016 umsatz-
steuerpflichtig an die GbR vermietet.

Folge
Familie Schulz hat dadurch zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschla-
gen: Einerseits wurde Vater Schulz 
aufgrund der umsatzsteuerpflichti-
gen Vermietung die Umsatzsteuer 
von 114.000 Euro auf die Baukos-
ten als Vorsteuer vom Finanzamt 
erstattet. Andererseits durfte die 
Schulz & Sohn GbR die Umsatzsteu-
erpauschalierung anwenden und 
konnte so den Pauschalierungsvor-
teil aus der Mast nutzen. Nachteil 
war, dass Vater Schulz die Umsatz-
steuer auf die Stallmiete abführen 
musste.

Bundesfinanzhof kippt Gestaltung
Den Finanzämtern war das Modell 
schon lange ein Dorn im Auge. So 
gab es seit Jahren Streit um die Höhe 
der Umsatzsteuer auf die Stallmiete. 
Schon im Jahr 2018 hat der Bundes-
finanzhof die Gestaltung gekippt: An 
einen Landwirt, der die Umsatzsteuer-
pauschalierung anwendet, kann ein 
Gebäude nicht steuerpflichtig vermie-
tet werden. Somit bekommt der Bau-
herr die Umsatzsteuer auf die Baukos-
ten nicht mehr als Vorsteuer erstattet 
– das Modell funktioniert nicht mehr.
Über zwei Jahre war dann unklar, was 
die Finanzämter aus diesem Urteil 
machen. Im November 2020 hat die 
Finanzverwaltung einen Erlass heraus-
gegeben: Rückwirkend ab 1. Januar 
2020 ist eine steuerpflichtige Vermie-
tung nicht mehr möglich, bis dahin darf 
sie aber bestehen bleiben.

Folgen der neuen Rechtslage
Weiter im Beispiel

Aufgrund des neuen Erlasses kann 
Vater Schulz den Maststall ab 1. Ja-
nuar 2020 nicht mehr steuerpflichtig 
vermieten. Da die Vermietung bis 
zum 31. Dezember 2019 bestehen 
bleiben durfte, muss Vater Schulz die 
im Jahr 2016 als Vorsteuer erstatte-
te Umsatzsteuer auf die Baukosten 
nicht in einer Summe, sondern ra-
tierlich und nur anteilig zurückzah-
len. Die Umsatzsteuer auf die Miete, 
die ab Januar 2020 geflossen ist, 
zahlt er an die Schulz & Sohn GbR 
zurück. Umsatzsteuer, die bereits an 
das Finanzamt gezahlt wurde, kann 
dann erstattet werden.

Doch zwei wichtige Fragen sind aktuell 
unklar:
• Muss auch die Stalleinrichtung steu-

erfrei vermietet werden? Die Finanz-
verwaltung meint, dass die Vermie-
tung der Einrichtungen wie Aufstal-
lung und Fütterungsanlage – das 
kann bis zur Hälfte der Miete ausma-
chen – steuerpflichtig bleiben. Das 
Niedersächsische Finanzgericht da-
gegen vertritt die Auffassung, dass 
die Vermietung der Einrichtungen 
ebenfalls steuerfrei sein muss.

• Ist die Vorsteuer aus den Baukos-
ten anteilig zurückzuzahlen? Ja, ist 
die Meinung der Finanzverwaltung: 
Aufgrund des Wechsels zur steuer-
freien Vermietung müsse ab Januar 
2020 jährlich 1/10 der aus den Bau-
kosten erstatteten Vorsteuer berich-
tigt werden. Ist auch die Vermietung 
der Einrichtungen steuerfrei, beträfe 
das 1/10 der gesamten Vorsteuer 
von 114.000 Euro, bei steuerpflich-
tiger Vermietung entsprechend 
weniger. Jedoch lehnt das Nieder-
sächsische Finanzgericht eine Vor-
steuerberichtigung ab – Vater Schulz 
müsste demnach auf die Miete kei-
ne Umsatzsteuer zahlen und dürfte 
trotzdem die gesamte Vorsteuer be-
halten.

Beide Urteile des Niedersächsischen 
Finanzgerichts liegen zur Überprüfung 
beim Bundesfinanzhof, die Fachwelt 
schaut mit Spannung auf den Ausgang.

Fazit
Die Folgen aus der neuen Rechtsla-
ge müssen für jeden Fall individuell 
geprüft werden. Besonders aus dem 
zweiten Verfahren können sich noch 
positive Folgen ergeben. Wir werden 
das weitere Vorgehen mit Ihnen ab-
stimmen.
Quelle: BMF-Schreiben vom 06.11.2020, 
Urteile Nds. FG 11 K 12/20 (Rev. V R 22/20) 
und 11 K 24/19 (Rev. V R 49/20)

Umsatzsteuer: 

Ende des  
Verpachtungsmodells

Die temporäre Senkung der Mehrwert-
steuer hat die Konsumausgaben nur 
wenig stimuliert. Dies geht aus einer 
Forsa-Umfrage hervor, die im Auftrag 
des ifo-Instituts durchgeführt wurde.
Hintergrund: Die Umfrage wurde in 
zwei Teilen durchgeführt: Die erste der 
Befragungswellen fand im Zeitraum 
vom 20. bis 31. Oktober 2020 statt, 
die zweite vom 12. bis 19. November 
2020. Die Auswahl der Befragten er-
folgte repräsentativ für die deutsche 
Bevölkerung. An den beiden Befra-
gungswellen nahmen jeweils etwa 
30.000 Personen teil.
Hierzu führt das ifo-Institut u.a. aus:

Nur zwei Prozent der Befragten, die 
im Zeitraum von Juli bis Oktober eine 
größere Anschaffung getätigt hatten, 
gaben an, dass sie ohne die Mehrwert-
steuersenkung auf diese Anschaffung 
verzichtet hätten. Von jenen, die bis 
Jahresende noch größere Anschaffun-
gen planten, gaben nur zwölf Prozent 
im Oktober an, dass sie ohne Mehr-
wertsteuersenkung darauf verzichten 
würden. Im November war es dann mit 
29 Prozent ebenfalls eine Minderheit, 
die angab, dass die Mehrwertsteuer-
senkung bei ihren Konsumabsichten 
eine Rolle gespielt habe.
Rechnet man diese Angaben auf alle 

deutschen Haushalte hoch, ergibt sich 
ein geschätzter Konsumeffekt in Höhe 
von 6,3 Milliarden Euro. Das entspricht 
einem Anstieg der privaten Konsumaus-
gaben um nur 0,6 Prozent gegenüber 
2019. Der geschätzte Steuerausfall 
beträgt hingegen 20 Milliarden Euro. 
Die Maßnahme hat also nur ein Drittel 
ihrer Kosten eingespielt. Die Befragten 
gaben an, dass sie trotz Senkung der 
Mehrwertsteuer auf Konsum verzich-
tet hätten, weil sie höhere Ausgaben in 
der Zukunft erwarteten und der Einkauf 
durch Corona eingeschränkt sei.
Quelle: ifo-Institut, Pressemitteilung v. 
4.1.2021 (il)

Thema: Effekte der temporären Umsatzsteuersenkung

Außer Spesen nichts gewesen
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Hilfskräfte aus dem meist osteuro-
päischen Ausland sind in Sonder-
kulturbetrieben nicht wegzudenken. 
Aufgrund der anhaltenden Corona-
Pandemie müssen die Saisonkräfte 
und die Betriebe auch in den nächs-
ten Monaten einiges beachten.

Digitale Einreiseanmeldung
• Vor der Einreise muss die Anmeldung 

der SAK unter www.einreiseanmel-
dung.de erfolgen, Diese Daten wer-
den an das zuständige Gesundheits-
amt übermittelt. 

• Die Anmeldung ist max. drei Tage 
vor Einreise möglich, das Tool ist 
aber momentan noch nicht auf Ru-
mänisch verfügbar.

• Wer nicht selbst seine SAK anmel-
den möchte, kann als Alternative 
eine Ersatzmitteilung (früher: Aus-
steigerkarte) ausfüllen lassen.

• Diese können die SAK an der Gren-
ze direkt der Bundespolizei überge-
ben oder per Post senden an:
Deutsche Post 
E-Post-Solutions GmbH
Aussteigerkarte
69990 Mannheim

• Ein Transitformular ist nicht zwin-
gend erforderlich, einen Arbeitsver-
trag mit zu führen, wird aber emp-
fohlen.

• Wer weder die Ersatzmitteilung ab-
gibt noch die digitale Einreisean-
meldung vornimmt, muss 250 Euro 
Sicherheitsleistung zahlen – wegen 
eines Verstoßes gegen die Coro-
naEinreiseVerordnung.

COVID-19-Test bei Einreise
Bei der Einreise muss ein max. 48 
Stunden alter negativer COVID-19-Test 
vorliegen, wenn in dem Herkunftsland 
ein besonders hohes Infektionsgesche-
hen herrscht oder dort verstärkt mu-
tierte Viren festgestellt wurden (Virus-
variantengebiet).
In den übrigen Fällen genügt es, wenn 
der Test innerhalb von 48 Stunden 
nach der Einreise erfolgt.

Quarantänepfl icht
Trotz negativem Testergebnis besteht 
zusätzlich die Pfl icht zu einer zehntä-
gigen Quarantäne (Ausnahme: Nord-
rhein-Westfalen). Diese kann durch 
eine weitere negative Testung, die frü-
hestens am fünften Tag nach der Ein-
reise erfolgen darf, vorzeitig beendet 
werden. 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
Die Arbeitsaufnahme muss den zu-
ständigen Behörden vor Ort angezeigt 
werden. Je nach Bundesland sind ge-
gebenenfalls weitere Vorschriften zu 
beachten.

Teams
• Es müssen feste Teams (sog. Ar-

beitsquarantäne). mit max. vier Per-
sonen gebildet werden. Eine Grup-
penvergrößerung auf 15 Personen 
ist aber möglich, wenn die einge-

setzte Technologie (Erntemaschinen, 
Sortieranlagen etc.) dies erfordert. 
Dies muss zuvor mit den zuständi-
gen Ämtern abgesprochen werden.

Schlafräume
• Bei Arbeitsgruppen ist eine Belegung 

mit bis zu acht Personen/Schlaf-
raum bzw. vier Personen im Contai-
ner (bei 6,0 bzw. 6,75 Quadratmeter 
pro Person) möglich.

Sonstige Räume
• Bei Gemeinschaftsräumen und Ar-
beitsräumen müssen zehn Quadrat-
meter  pro Person eingehalten werden. 
Wenn Abstände nicht eingehalten 
werden können, ist das Tragen einer 
medizinischen Schutzmaske Pfl icht. 
Bei FFP2 Masken müssen Tragezeiten 
beachtet werden, deshalb sollte man 
lieber medizinische (OP)-Masken neh-
men.

Zusätzliche Maßnahmen für Räume
• Desinfektionsmittel (min. 1 pro Zim-

mer) und Einmalhandtücher für Bad/
Küche müssen zur Verfügung ge-
stellt werden.

• Reinigungspläne für Gemeinschafts-
einrichtungen sind zu erstellen.

• Alle Räume müssen regelmäßig ge-
lüftet werden.

• Das Waschen von Wäsche und Spü-
len von Geschirr hat bei mindestens 
60 Grad zu erfolgen. Mit dem Ge-
sundheitsamt abklären, ob anstelle 
von Geschirrspülern auch Wasser-
kocher zur Desinfektion von Geschirr 
ausreichen.

Transporte
• Transporte zwischen Unterkunft und 

Einsatzort sollten nur in den jeweili-
gen Teams oder mit halber Auslas-
tung der Fahrzeuge und mit Mund-
Nasen-Schutz erfolgen.

Infektionsfälle
Im Verdachtsfall ist eine Isolation des 
gesamten Teams und aller Kontaktper-
sonen nötig.
Zusätzlich zum Arzt muss auch das Ge-
sundheitsamt informiert werden.
Wem aufgrund der Vorgaben des Infek-
tionsschutzgesetzes als Ansteckungs- 
oder Krankheitsverdächtiger oder 
Träger von Krankheitserregern die Aus-
übung seiner Erwerbstätigkeit verboten 
ist, hat ein Recht auf Entschädigung.
Anträge auf Entschädigung können ge-
stellt werden unter www.ifsg-online.de.

Tipps für die kommende Saison
• Risiko splitten! Sofern ein Einreise-

land zum Virusvariantengebiet wird, 
kann eine Aufteilung der Herkünfte 
der SAK das Risiko minimieren

• Corona-Antigen-Schnelltests mit ge-
schultem Personal selbst organisie-
ren, z. B. mobile Teststation kommen 
lassen

• Vergrößerung der Gruppengröße von 
vier auf 15 vorher mit Gesundheits-
amt klären

• beachten, dass es womöglich kei-
ne Verlängerung der kurzfristigen 
Beschäftigungsdauer in diesem Jahr 
auf 5 Monate geben wird, und mehr 
Personal einplanen

• beachten, dass ukrainische Studen-
ten nur in den Semesterferien (ab 
Ende Juni) beschäftigt werden dür-
fen

• Verkaufspersonal evtl. wegen Infekti-
onsschutz verjüngen

• Selbstpfl ücke prüfen
• Ernte verspäten bzw. nicht verfrühen
• evtl. Mietverträge anpassen wg. re-

duzierter Zimmerbelegung
• Container: Errichtungserlaubnis 

statt Baugenehmigung bzw. prüfen, 
ob fl iegende Bauten (genehmigungs-
frei) möglich sind

• Freistehende Hotels und Gasthöfe 
anfragen

• einheimische gute SAK von 2020 
wieder mobilisieren

• Prämien für Corona-Freiheit auslo-
ben: Bonuszahlung, wenn es bis 
Ende Saison keinen Corona-Fall gab

• positive Testergebnisse nutzen: wer 
bereits infi ziert war (nachgewiesen 
durch Test min. 21 Tage bis max. 
sechs Monate vor Einreise), ist von 
der Quarantänepfl icht ausgenom-
men, so lange er keine Symptome 
aufweist!

Erstellung eines Hygiene-Konzepts
Auch für die Unterbringung und Be-
schäftigung sind während der Pan-
demie zusätzliche Infektions- und 
Arbeitsschutzmaßnahmen (SARS-COV-
2-Arbeitsschutzstandard) der jeweili-
gen Bundesländer zu beachten. Über 
diese müssen die Saisonkräfte – auch 
in ihrer Heimatsprache – informiert 
werden. Mehrsprachiges Informati-
onsmaterial bietet die SVLFG auf ihrer 
www.svlfg.de/corona-saisonarbeit.
Weitere Informationen erhalten sie bei 
ihrem Arbeitgeber- oder Bauernver-
band.

Mustervorlage
Roland Kelemen (Arbeitsbereichslei-
ter, Bereich Prävention, SVLFG) hat 
ein Muster eines Hygienekonzepts auf 
der Grundlage der Bekämpfungsver-
ordnungen der Länder erstellt, das auf 
der Seite www.gemuese-online.de/
Webinare/ im Bereich „Saisonarbeit 
unter den Bedingungen von Corona“ 
zum Download bereit steht und für je-
den Betrieb individuell angepasst wer-
den kann.

Direktvermarktung
Für Betreiber von Hofl äden etc. wird 
zudem ein Parkplatzkonzept benötigt.
Um den Abstand von 1,5 Meter zwi-
schen den Kunden sicherzustellen und 
die Kundenfrequenz zu steuern (pro 20 
Quadratmeter Geschäftsfl äche ist ein  
Kunde zulässig), muss die Anzahl der 
Parkplätze auf die zulässige Kunden-
anzahl verringert werden.

Corona II: 

Einreisebestimmungen für 
ausländische Saisonkräfte beachten

Mittelweser (lv). Im Dezember 2020 
berichteten wir an dieser Stelle über 
die  geplante Gewinngrenze für die  
Inanspruchnahme des Investitionsab-
zugsbetrages (IAB) sowie die Sonder-
abschreibungen. 

Am 18. Dezember 2020 hat der 
Bundesrat das Jahressteuergesetz 
2020 beschlossen, dass die einheit-
liche Gewinngrenze jetzt 200.000 
Euro anstatt 150.000 Euro betra-
gen wird.

Investitionsabzugsbetrag

Corona III: 

Steuererleichterungen 
zur Krisenbewältigung

Wird ein landwirtschaftlicher Betrieb 
übertragen, fallen i. d. R.  weder Ein-
kommen- noch Erbschaftsteuer an – 
das galt bisher jedenfalls dann, wenn 
ein Betrieb oder Gesellschaftsanteil 
an nur eine Person übergeben wurde. 
Sollte aber unter mehreren Kindern 
aufgeteilt werden, wurde es kompli-
ziert. Bei verpachteten Betrieben war 
die Übergabe ohne erhebliche Steuer-
last fast unmöglich. Doch eine Geset-
zesänderung öffnet nun Türen.

Beispiel
Annemarie Krüger stellt die Bewirt-
schaftung ihres landwirtschaftlichen 
Betriebs ein. Mit ihren drei Kindern 
geht sie anschließend zum Notar, 
um ihnen den Betrieb zu übertra-
gen. Zwei Kinder bekommen jeweils 
25 Hektar, eines zehn Hektar und 
die Hofstelle.
Folge
Das war keine kluge Entscheidung! 
Die Verteilung des Betriebs an die 
drei Kinder führt dazu, dass Krüger 
die gesamten stillen Reserven ihres 
Betriebs (also die Verkehrswerte 
abzüglich der Buchwerte) ver-
steuern muss.

Aufteilung ist in zwei Schritten 
möglich

Beispiel - Alternative

Annemarie Krüger übergibt den ge-
samten Betrieb im ersten Schritt an 
eine Personengesellschaft, die ihre 
drei Kinder gegründet haben. Nach 
einigen Jahren lösen die Kinder in 
einem zweiten Schritt die Personen-
gesellschaft auf und teilen Flächen 
und Hofstelle wie ursprünglich ge-
plant unter sich auf.
Folge

Wird der Betrieb an eine Personen-
gesellschaft übertragen, ist das 
eine Übertragung im Ganzen, die zu 
Buchwerten und ohne steuerliche 
Folgen möglich ist. Nach einer neuen 
gesetzlichen Regelung darf die spä-
tere Aufteilung unter den Kindern 
dann ebenfalls zu Buchwerten erfol-
gen – selbst dann, wenn die Kinder 
die erhaltenen Flächen unmittelbar 
danach an Dritte verpachten.

Wird z. B. ein langjährig verpachteter 
landwirtschaftlicher Betrieb den Kin-
dern hinterlassen, geht er – sofern 
keine Höfeordnung greift – automa-
tisch in eine Erbengemeinschaft über 
(entspricht Schritt 1, s. o.). Im 2. Schritt 
kann er dann, wie oben beschrieben, 
steuerunschädlich geteilt werden.
Weiterhin gilt: Eine Betriebsübergabe 
oder Testamentsgestaltung sollten 
Sie auf jeden Fall mit uns abstimmen. 
Denn es gibt noch weitere Steuerfol-
gen zu beachten.
Quelle: § 14 Abs. 3 EStG i.d.F. des JStG 
2020

Betriebsübergabe: 

Aufteilung an mehrere 
Kinder wird ermöglicht

steuern muss.

Hinweis: Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den Inhalt der Beiträge 
keine Haftung übernommen werden.

Vom großen „Wumms“ spricht zwar 
niemand mehr. Doch die Politik ge-
währt zur Bewältigung der Pandemie-
folgen zusätzliche Steuererleichte-
rungen.

Digitale Wirtschaftsgüter 
sofort abschreiben
Unternehmen entlasten und Digitali-
sierung fördern, das sind die Ziele der 
geplanten Sofortabschreibung digita-
ler Wirtschaftsgüter. Zum Redaktions-
schluss der Steuerinformation stand 
erst der Entwurf. Der sieht vor, dass 
die Anschaffungskosten von Computer-
Software und Hardware einschließlich 
der Peripheriegeräte (z. B. Bildschirme) 
ab diesem Jahr sofort abgeschrieben 
werden können. Das soll für die be-
triebliche Gewinnermittlung gelten, 
nutzen können die Abschreibung aber 
z. B. auch Arbeitnehmer über den Ab-
zug von Werbungskosten. Bis wann die 
Regelung gelten soll, ist noch nicht be-
kannt.

Gastronomen zahlen weiter niedri-
gere Umsatzsteuer 
Bis zum Jahresende verlängert wird der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz für Res-
taurations- und Verpfl egungsdienstleis-
tungen. Er gilt bereits seit 1. Juli 2020 
und war ursprünglich bis 30. Juni 2021 
befristet. In Zeiten des Lockdowns 

liefen die Erleichterungen jedoch ins 
Leere. Begünstigt sind weiterhin nur 
Speisen, auf Getränke muss der volle 
Steuersatz von 19 Prozent angewendet 
werden. Auch für die Verpfl egung von 
Mitarbeitern und Saisonarbeitskräften 
gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz.

Verbesserter Verlustrücktrag
Die Regelungen zum Verlustrücktrag 
sollen nochmals verbessert werden. 
Die Anhebung der Grenzen auf zehn 
Millionen Euro für Einzelveranlagte 
und 20 Millionen Euro für Ehegatten 
zielt aber auf größere Unternehmen. 
Zu Maßnahmen für kleine bis mittle-
re Betriebe – beispielsweise die Tarif-
glättung in der Landwirtschaft zu ver-
längern – konnte sich die Politik noch 
nicht durchringen.

Fristverlängerungen 
für Steuererklärungen
Die Abgabefrist für Steuererklärungen 
für das Jahr 2019 wurde um sechs 
Monate verlängert, für Landwirte um 
fünf Monate. Müssen nun für das Jahr 
2019 Steuern nachgezahlt werden, fal-
len Zinsen auf die Nachzahlung erst ab 
1. Oktober 2021 an, bei überwiegend 
landwirtschaftlichen Einkünften erst 
ab dem 1. Mai 2022.
Quelle: 3. Corona Steuerhilfegesetz, Ge-
setz Änderung EGAO BT Drucks. 19/26245.
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Das Bundesfi nanzministerium (BMF) 
hat die Reinvestitionsfrist für die 
Rücklage für Ersatzbeschaffung um 
ein Jahr verlängert, falls die Frist an 
einem nach dem 29. Februar 2020 
und vor dem 1. Januar 2021 liegenden 
Bilanzstichtag ablaufen würde. Unter-
nehmer haben damit ein Jahr mehr 
Zeit, die Ersatzbeschaffung durchzu-
führen. Die Verlängerung erfolgt vor 
dem Hintergrund der Corona-Krise.
Hintergrund: Scheidet ein Wirtschafts-
gut aufgrund höherer Gewalt, wie z. B. 
aufgrund eines Brandes, aus dem Be-
triebsvermögen aus, ersetzt häufi g die 
Versicherung den Schaden. Ist der Versi-
cherungsersatz höher als der Buchwert 
des ausgeschiedenen Wirtschaftsguts, 
erhöht dieser Mehrbetrag, den man stil-
le Reserven nennt, den Gewinn.
Die Finanzverwaltung räumt Unterneh-
mern in diesem Fall die Möglichkeit ein, 

den Gewinn durch eine sog. Rücklage 
für Ersatzbeschaffung zu neutralisieren. 
Die Rücklage kann dann auf ein Ersatz-
wirtschaftsgut übertragen werden und 
mindert dessen Anschaffungskosten 
und damit auch die Abschreibungen für 
das Ersatzwirtschaftsgut. Die Ersatzbe-
schaffung muss allerdings grundsätz-
lich bis zum Ablauf des Folgejahres 
durchgeführt werden (s. auch Hinweise 
unten).
Inhalt des BMF-Schreibens: Das BMF 
verlängert nun die Frist für die Ersatz-
beschaffung um ein Jahr, wenn die Frist 
ansonsten an einem nach dem 29. Feb-
ruar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
liegenden Bilanzstichtag enden würde, 
etwa am 31. Dezember  2020.
Hinweise: Die Rücklage kann gebildet 
werden, wenn die Ersatzbeschaffung 
nicht im selben Jahr, in dem das Wirt-
schaftsgut ausscheidet, erfolgt. Für die 

Ersatzbeschaffung hat der Unterneh-
mer grundsätzlich bis zum Ende des 
Folgejahres Zeit. Bei bestimmten Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, 
wie Immobilien oder Binnenschiffen, 
hat der Unternehmer vier Jahre Zeit. 
Geht es um die Neuherstellung eines 
Gebäudes, sind es sogar sechs Jahre.
Verlängert worden ist auch die Reinves-
titionsfrist für die sog. 6b-Rücklage, die 
u. a. für einen Gewinn aus der Veräuße-
rung von betrieblichen Immobilien des 
Anlagevermögens gebildet werden darf. 
Auch hier verlängert sich die Frist um 
ein Jahr, wenn die Reinvestitionsfrist am 
31. Dezember 2020 abgelaufen wäre. 
Die Verlängerung ist in diesem Fall aller-
dings durch Gesetz und nicht durch eine 
Verwaltungsanweisung erfolgt, weil die-
se Rücklage – im Gegensatz zur Rück-
lage für Ersatzbeschaffung – gesetzlich 
geregelt ist.

Reinvestitionsfrist:

Rücklage für Ersatzbeschaff ung Übernimmt der Arbeitgeber die Kos-
ten von Covid-19-Tests (PCR- und 
Antikörper-Tests), wird es von der Fi-
nanzverwaltung nicht beanstandet, 
von einem ganz überwiegend eigen-

betrieblichen Interesse des Arbeitge-
bers auszugehen. Die Kostenüber-
nahme ist damit kein Arbeitslohn. 
Dies hat das Bundesfi nanzministeri-
um (BMF) kürzlich klargestellt.

Kosten für Corona-Tests

Einführung einer 
Homeoffi  ce-Pauschale
Mit der Home-Offi ce-Pauschale als 
Teil des Arbeitnehmer-Pauschbe-
trags wird für die Jahre 2020 und 
2021 eine steuerliche Berücksichti-
gung der Heimarbeit ermöglicht. Die 
Neuregelung sieht einen pauschalen 
Abzug von fünf Euro pro Tag, maxi-
mal 600 Euro im Jahr als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten vor. 
Die Pauschale wird nur für die Tage 
gewährt, an denen ausschließlich zu 
Hause gearbeitet wurde. Fahrtkos-

ten (z. B. die Entfernungspauschale) 
sind für diese Tage grundsätzlich 
nicht abziehbar. Aufwendungen für 
eine Jahreskarte für öffentliche Ver-
kehrsmittel sind unabhängig davon 
abziehbar, wenn diese in Erwartung 
der Benutzung für den Weg zur Ar-
beit erworben wurde.
Hinweis: Die Home-Offi ce-Pauschale 
wird auf den Werbungskostenpausch-
betrag (derzeit 1.000 Euro) angerech-
net, also nicht zusätzlich gewährt.

Während das Jahr 2020 schon mit 
einer Börsenrallye endete, sorgten 
die in der Breite anlaufenden Corona-
Impfungen auch im ersten Quartal 
2021 für Optimismus bei Anlegern. 
Weltweit erreichten Aktienmärkte 
neue Rekordstände. Zwischen ver-
schiedenen Regionen, Branchen und 
Anlageklassen taten sich aber auch 
große Unterschiede auf. 
Verantwortlich hierfür waren die ge-
stiegenen Erwartungen für Wachstum 
sowie Infl ation in den USA und befürch-
teten Zinserhöhungen. Insbesondere 
Staatsanleihen taten sich in diesem 
Umfeld schwer. Für den Rest des Jah-
res geben Kapitalmarktexperten aber 
einen positiven Ausblick.

Corona-Impfungen 
lassen Börsianer jubeln
Mit dem weltweiten Start der Impfun-
gen ist der Kampf gegen die Corona-
Epidemie in eine neue Phase getreten. 
Die Zulassung immer weiterer Impf-
stoffe von verschiedenen Anbietern 
haben Auswahlmöglichkeiten sowie 
Verfügbarkeit für Regierungen deut-
lich erhöht und machten Hoffnung auf 
baldige Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen. Bisher hängt Deutschland bei 
der Durchimpfung der Bevölkerung lei-
der vielen Industrienationen, wie etwa 
den USA oder Großbritannien, deutlich 
hinterher. Nichtsdestotrotz blicken 
deutsche Anleger optimistisch in die 
Zukunft und sorgten für Kursgewinne 
heimischer Unternehmen. So konnte 
der DAX im März sogar ein absolutes 
Allzeithoch erklimmen und zeigte sich 
fast immun gegen schlechte Nachrich-
ten zu Impf- oder Inzidenzzahlen.
Ein ähnliches Bild ergibt sich auch 
für den Rest Europas. Trotz der verzö-
gerten wirtschaftlichen Erholung im 
Vergleich zu den anderen großen Wirt-
schaftsräumen, konnten die meisten 
europäischen Aktienindizes deutlich 
zulegen. Der Optimismus von Anlegern, 
wird aktuell auch von vielen Unterneh-
men geteilt. Diese rechnen mit weiterer 
staatlicher Unterstützung und von einer 
anziehenden Verbrauchernachfrage 
nach Monaten des Konsumverzichts.

USA: Erfolgreiche Impfkampagne 
und Wachstumshoff nungen
Inzwischen hat bereits ein Viertel der 
US-Bürger eine Erstimpfung erhalten 
und die Immunisierung der Bevölke-
rung geht mit hohem Tempo voran. Da-
mit wird die Basis für einen wirtschaft-
lichen Neustart geschaffen und sorgt 
für robuste Wachstumserwartungen 
der Analysten. Befeuert wird diese Ent-
wicklung von Konjunkturprogrammen 
der Biden-Regierung. In einem ersten 
Schritt hat Washington 1,9 Billionen 
Dollar als Covid-Hilfe gezahlt. Laut 
führenden US-Medien ist nun auch 

ein Programm für die amerikanische 
Infrastruktur geplant. Dieses soll 3 Bil-
lionen Dollar umfassen und in den Bau 
von Straßen sowie Brücken, in saubere 
Energie und Bildung fl ießen. 

Zinserwartungen 
sorgen für Schwankungen 
bei Anleihen und Technologietiteln
Die optimistischeren Konjunkturpro-
gnosen haben zwischenzeitlich aber 
auch zu steigenden Infl ationserwartun-
gen bei Analysten geführt. Die Logik 
dahinter: Die Rückkehr zur wirtschaft-
lichen Normalität wird zu Nachholef-
fekten und Investitionen führen, was 
zumindest kurzfristig zu steigenden 
Preisen führen könnte. In der Folge 
erhöhten sich im Februar die Rendi-
ten 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 
1,5% und ließen die Kurse am Anlei-
henmarkt fallen. Am Aktienmarkt wa-
ren hingegen Wachstumstitel betrof-
fen, deren Bewertungen bisher stark 
von niedrigen Zinserwartungen profi -
tierten. So mussten einige Technologie-
titel Kurseinbrüche verkraften, die im 
März aber in vielen Fällen wieder aus-
geglichen werden konnten. Die überra-
schend klare Kommunikation der No-
tenbanken in den USA und Europa war 
hier der beruhigende Faktor.

EZB und Fed bleiben 
ihrer bisherigen Strategie treu
Zunächst legte hier die EZB vor und 
kündigte die Ausweitung der Anlei-
hekäufe im Rahmen des „Pandemic 
Emergency Purchase Programme“ an. 
Der Markt soll also weiterhin mit neu-
em Geld versorgt werden und die Zin-

sen auf niedrigem Niveau verbleiben. 
Dies war in dieser Form bereits von 
Experten erwartet worden und so rich-
teten sich alle Blicke auf Fed-Chairman 
Jerome Powell. 
Mitte März „lieferte“ dieser: Unerwartet 
deutlich erklärte Powell, dass die Zen-
tralbanken auch eine höhere Infl ation 
als bisher akzeptieren und die Leitzin-
sen noch eine ganze Weile auf dem 
aktuellen Nullzinsniveau belassen wür-
den. Von einer großen Zinswende kann 
also bisher keine Rede sein. Trotzdem 
werden die Infl ationserwartungen auch 
für die nächsten Monate einer der ent-
scheidenden Wirtschaftsindikatoren 
bleiben.

Starker Start für Schwellenländer 
in Asien, Lateinamerika fällt zurück
Deutlich früher als in den westlichen 
Industrienationen trat in Asien eine 
Normalisierung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse ein. Wie schon im letzten 
Quartal zeigte China hier eine beson-
ders starke Erholung zu Beginn des 
neuen Jahres. Über die letzten Wochen 
sorgten dann aber Störfeuer aus den 
USA wieder für einen leichten Rück-
gang der hohen Bewertungen. Neben 
den bereits erwähnten Sorgen um stei-
gende Zinsen in den Vereinigten Staa-
ten, trat hier der wiederauffl ammende 
Handelskonfl ikt in den Vordergrund. 
Auch unter der Biden-Administration 
sind die Spannungen zwischen den 
beiden Wirtschaftsriesen nicht gerin-
ger geworden. Schon beim ersten Tref-
fen zwischen Diplomaten beider Län-
der kam es zu offen ausgetragenem 
Streit und lassen eine baldige Einigung 

als eher unwahrscheinlich erscheinen. 
Der grundsätzliche Optimismus der An-
leger für das Wachstum in China bleibt 
aber ungebrochen.
Schwächer präsentierte sich im letzten 
Quartal Lateinamerika. Auch wenn sich 
die Volkswirtschaften in der Karibik, 
Zentral- und Südamerika nur schwer 
miteinander vergleichen lassen, kann 
man festhalten, dass die Region von 
der Pandemie besonders stark betrof-
fen wurde. Die Gesamtwirtschaftsleis-
tung in der Region ist laut IWF im Jahr 
2020 um 8,13 Prozent eingebrochen 
und auch für 2021 sehen aktuelle Pro-
gnosen für das Wirtschaftswachstum 
vergleichsweise düster aus. Hoffnung 
machen lediglich die anlaufenden 
Impfungen und die steigenden Roh-
stoffpreise, welche zu den wichtigsten 
Exportgütern der Region zählen.

Industriemetalle steigen 
auf Mehrjahreshoch, 
Edelmetalle können nicht profi tieren
Mit der wirtschaftlichen Erholung ist 
auch die globale Nachfrage nach Roh-
stoffen wieder deutlich angezogen. 
Kupfer verteuerte sich etwa auf den 
höchsten Stand seit 10 Jahren. Aber 
auch Rohöl der Sorte Brent erreichte 
zumindest ein Ein-Jahreshoch und lag 
zwischenzeitlich bei über 65 Dollar.
Überraschender für Analysten war da 
schon die negative Entwicklung des 
Goldpreises. Dieser konnte offensicht-
lich nicht von den zeitweise auffl am-
menden Infl ationserwartungen oder 
der expansiven Geldpolitik der Noten-
banken profi tieren. Während zum Jah-
resstart noch die 2.000 Dollar pro Fein-

unze in Reichweite lag, fi el der Preis auf 
deutlich unter 1.800 Dollar im März. 
Trotzdem oder gerade deshalb sehen 
Experten aber für das nächste Jahr 
noch Aufholpotential bei Edelmetallen. 
Fazit: Die Niedrigzinspolitik der Noten-
banken kann aktuell auch nicht von 
Sorgen um ansteigende Infl ation ins 
Wanken gebracht werden. Trotz der 
Höchststände an den Börsen, bleibt 
das Umfeld für Aktien damit weiterhin 
günstig. Anleiheinvestments haben 
es hingegen ungleich schwerer. Auch 
wenn Experten den Kurseinbruch 
vom Februar eher unter die Kategorie 
„Übertreibung“ einordnen, muss auch 
in den nächsten Monaten mit leichte-
ren Schwankungen gerechnet werden. 
Sollten Impfungen die Pandemie er-
folgreich zurückdrängen und Öffnun-
gen der Wirtschaft in den großen In-
dustrienationen ermöglichen, spricht 
aber grundsätzlich nichts gegen ein 
weiteres positives Quartal in 2021.
Sollten Sie Interesse an einer unab-
hängigen Beratung haben oder möch-
ten Sie noch mehr erfahren über die 
Chancen der Kapitalmärkte dann set-
zen Sie sich unverbindlich mit uns in 
Verbindung, um zu prüfen, welche Lö-
sungen es für Sie gibt, in Zukunft Ihr 
Geld sicher und trotzdem rentabel für 
Sie arbeiten zu lassen. 
Kontakt zur Landvolk MB Finanz GmbH 
gibt es unter Telefon 04261 6303-144, 
per Fax unter 04261 6303-222 oder 
per Mail unter info@lvmb-fi nanz.de. 
Weitere Informationen fi nden Sie auch 
auf unserer Homepage www.lvmb-
fi nanz.de.

ERFOLG BRAUCHT EIN KONZEPT
 und unabhängige Bankkaufleute ,  die  es  verwirkl ichen!

UNSERE LEISTUNGEN
• Immobilien- und 

Projektfinanzierungen
• Liquiditätsmanagement 
• Anlageberatung und 

Vermögensverwaltungen
• § 6b EStG Lösungen
• Land- und Immobilienmakler

IHRE LVMB VORTEILE
• produktunabhängig
• langfristig und ganzheitlich 
• zeitlich und örtlich unabhängig
• flexibel und individuell
• ohne Zielvorgabe 

für einzelne Produkte

ERFAHRUNG
BERATUNG
ERFOLG

Zum Flugplatz 5 
27356 Rotenburg (Wümme)

Tel.: 04261 / 63 03 - 144  

Bischofsholer Damm 62 
30173 Hannover

Tel.: 0511 / 89 97 508 - 0

Lindhooper Str. 61
 27283 Verden

Tel.: 04231 / 92 63 - 344

Tel.: 0511 / 89 97 508 - 0

info@lvmb-finanz.de | www.lvmb-finanz.de

KONTAKT

Aktien mit Rekordständen, 
Anleihen mit Schwierigkeiten
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